
Einladung Error! Bookmark not defined. Seite: 1/2

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der
Ratsversammlung

n a c h r i c h t l i c h
an alle bürgerlichen Mitglieder

Der Bürgervorsteher

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118  1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail:        inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 06.03.2014

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung der Ratsversammlung der Stadt Tornesch

am Dienstag, den 18.03.2014, um 19:30 Uhr,  Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, 
Wittstocker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der fristgemäßen 
Einladung und der Beschlussfähigkeit der Ratsversammlung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.12.2013   

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse   

5 Anfragen von Ratsmitgliedern   
6 Bericht des Bürgermeisters I/2014   VO/14/800

7 Umbesetzung von Ausschüssen   VO/14/799

8 Resolution an den Kreistag zum Ausbau der K 22   VO/14/802

9

Stellungnahme zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der 
Stadt Tornesch und der Eigenbetriebe Abwasserbetrieb 
Tornesch, Volkshochschule Tornesch und 
Grundstücksgesellschaft Tornesch durch den Landrat des 
Kreises Pinneberg, Gemeindeprüfungsamt, Haushaltsjahre 
2007 bis 2011   

VO/14/769-1

10
Aufhebung des Beschlusses zur Festlegung einer 
Festbetragsbezuschussung für die Stadtbücherei vom 
24.11.1999   

VO/14/803

11 Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes 
Tornesch (ABT) für das Haushaltsjahr 2012   VO/14/779
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12 Seniorenbeirat der Stadt Tornesch;
Entwurf zur Änderung der Satzung des Seniorenbeirates   VO/14/773

13

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Pinneberg 
und der Stadt Tornesch zur Übertragung der Berechnung von 
Anträgen auf Ermäßigung des Entgeltes für den Besuch von 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Tornesch   

VO/14/781

14
Ergänzung der Satzung über die Benutzung und die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagsschule an 
der Johannes-Schwennesen-Schule   

VO/14/772

15
B-Plan 72 "Ahrenloher Straße - Baumschulenweg" 
Abwägung zur erneuten öffentlichen Auslegung, 
erneuter Satzungsbeschluss   

VO/14/783

16 42. Änderung des Flächennutzungsplans "Hasweg-Schebbel"
Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Feststellungsbeschluss   VO/14/766

17 B-Plan 86 "Hasweg-Schebbel"
Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss   VO/14/758

18
4. Änderung des B-Plan 47 "Businesspark Tornesch" 
(vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB)
Abwägung zur Öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss   

VO/14/765

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Peter Daniel
Bürgervorsteher
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Mitteilungsvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/800

öffentlich
04.03.2014

Roland Krügel
Inga Ries

Bericht des Bürgermeisters I/2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium

18.03.2014 Ratsversammlung

Änderung der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Tornesch

Die Ratsversammlung hat in ihrer letzten Sitzung eine Änderung ihrer Geschäftsordnung 
bezüglich Anträge zur Tagesordnung beschlossen. Die Lesefassung der geänderten 
Geschäftsordnung wurde online unter „Ortsrecht“ eingestellt

Widmung von Straßen

Die Widmungsverfügung wurde ausgefertigt und bekannt gemacht. Widersprüche sind nicht 
eingegangen. Es fehlen nunmehr nur noch einige Straßen außerhalb der geschlossenen 
Ortslage.  

Feststellung des doppischen  Haushaltsplans der Grundstückgesellschaft Tornesch 
GGT für das Wirtschaftsjahr 2014 (Wirtschaftsplan) 
und 

Feststellung des doppischen Haushaltsplans der Grundstücksgesellschaft Sportpark 
Tornesch (GGS) für das Wirtschaftsjahr 2014 (Wirtschaftsplan)
und

Feststellung des doppischen Haushaltsplans des Abwasserbetriebs Tornesch ABT für 
das Wirtschaftsjahr 2014 (Wirtschaftsplan)

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurden von der Ratsversammlung beschlossen. Die 
Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde wird zusammen mit dem Haushalt der 
Stadt (s.u.) eingeholt.

Erlass einer 10. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und 
Gebührensatzung)

Die Satzung ist in Kraft getreten.

Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer Hebesatzsatzung für das Jahr 
2014 und Folgejahre

TOP 6
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Die Satzung ist zum 01.01.2014 in Kraft getreten.

Beratung des doppischen Haushaltsplans der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 
2014 (Ergebnisplan und Finanzplan)

Zurzeit stellt die Kämmerei die Unterlagen für die Genehmigungseinholung für die 
Kommunalaufsicht zusammen. Dieses dauert in diesem Jahr etwas länger, weil es sich um 
den ersten doppischen Haushalt der Stadt Tornesch handelt und weil die Unterlagen 
wesentlich umfangreicher geworden sind. Die Kämmerei hofft, den Haushalt Mitte/Ende 
März 2014 der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. 

B-Plan 81 „Alter Sportplatz Friedlandstraße“
Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss“

Der Verkauf des Geländes an der Friedlandstraße wurde Ende 2013 vollzogen, der 
Kaufpreis wurde gezahlt. Spätestens zum 01.08.2014 wird der Trainingsbetrieb des F.C. 
Union an den Großen Moorweg verlegt. Die Straße in diesem B-Plan hat inzwischen den 
Namen „Alter Sportplatz“ bekommen.

B-Plan 72 „Ahrenloher Straße – Baumschulenweg“ – erneuter Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss

In der Sitzung der Ratsversammlung am 10.03.2014 soll der Satzungsbeschluss gefasst 
werden. Der Baubeginn für die Erschließungsmaßnahme „Ausbau des Elfenstiegs und des 
Riesenweges“ ist für die 11. KW vorgesehen.

Anmietung einer Wohnung zur Unterbringung von Asylbewerbern

Es wurde ein Beschluss für eine Anmietung einer Wohnung zur Unterbringung von 
Asylbewerbern gefasst. In dieser Wohnung sind zwischenzeitlich Asylbewerber 
untergebracht. 

Nichtöffentlicher Teil:

Verkauf von Grundstücken zum Bau von Einfamilien- und Doppelhäusern sowie 
Reihen- und Mehrfamilienhäuser im Bereich des Neubaugebietes Tornesch – Am See 
durch die Landgesellschaft Tornesch – Vergabekriterien-

Die Ratsversammlung hat die Vergabekriterien für Grundstücke Tornesch – Am See 
beschlossen. Da im Moment noch nicht genau feststeht, wann mit dem Verkauf der 
Grundstücke begonnen werden kann (Stand der Bauleitplanung) wurden die 
Vergabekriterien noch nicht von den Bewerbern abgefragt.

Verkauf einer weiteren Teilfläche im Bereich des B-Planes Nr. 72 durch die 
Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH

Der Kaufvertrag ist in Vorbereitung. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine

TOP 6
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Fraktionsantrag der SPD

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/799

öffentlich
03.03.2014

Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Umbesetzung von Ausschüssen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das bisherige bürgerliche Ausschussmitglied, Frau Bengta Sturm, scheidet aus. Sie wurde 
auf Vorschlag der SPD-Fraktion gewählt. Die SPD schlägt nunmehr als Ersatz Herrn Steffen 
Kretschmer vor. Herr Kretschmer hat die wahlrechtlichen Voraussetzungen. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung  

Die Ratsversammlung wählt folgende Nachbesetzungen in den ständigen Ausschüssen:

Umweltausschuss:
Mitglied:

TOP 7

6 von 191 der Zusammenstellung



Vorlage «VONAME» der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/2

Bgl. Mitglied Steffen Kretschmer für bgl. Mitglied Bengta Sturm 

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen:
2. Stellvertretung

Bgl. Mitglied Steffen Kretschmer für bgl. Mitglied Bengta Sturm

Anlage/n: 
keine

TOP 7
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Fraktionsantrag der SPD

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/802

öffentlich
04.03.2014

Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Resolution an den Kreistag zum Ausbau der K 22
Beratungsfolge:
Datum Gremium

18.03.2014 Ratsversammlung

Resolution an den Kreistag

Ausbau der K 22 hat Vorfahrt

So darf es nicht weiter gehen: Kreistagsabgeordnete lächeln milde, wenn sie wieder das 
Thema K 22 beraten. Planfeststellungsschritte werden  hintangestellt. Die Finanzierung wird 
dankbar verschoben. Und es ist auch alles so kompliziert: die Grundstücke müssten 
erworben werden, mit der Bahn muss verhandelt werden… und die Anwohner sind ja auch 
dagegen.
Der Ernst der Lage wird im Kreis und auch im Land komplett verkannt. Die Region Uetersen 
– Tornesch umfasst weit über 30000 Einwohner. Uetersens Anbindung an die A23 führt im 
Wesentlichen durch Tornesch. Uetersens Einwohner und Unternehmen brauchen diese 
Anbindung, um an der dynamischen Entwicklung unseres Kreises teilzunehmen. Tornesch 
boomt und stellt in erheblichem Ausmaß Wohnraum zur Verfügung, der im Hamburger Rand 
dringend nachgefragt wird. Die K 20 durch das Ortszentrum von Tornesch ist nicht für die 
hiermit einhergehende Verkehrsentwicklung ausgelegt. Der Ausbau der K 22 ist die einzige 
realistische Möglichkeit, das Verkehrsaufkommen im Ortszentrum von Tornesch zu bremsen 
und den Verkehrsfluss aus Uetersen zu gewährleisten.  Darüber hinaus besteht der 
ökologische und ökonomische Vorteil der Umgehung über die K 22 in der Tatsache, dass 
weitgehend auf einer bestehenden Trasse gebaut wird. 
Gemeinsam fordern wir, die Ratsversammlungen der  Städte Uetersen und Tornesch, eine 
zeitnahe Umsetzung des Projektes K 22. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Verkehrsabschnitt, der die Bahn in Esingen untertunnelt, vor oder gleichzeitig mit dem 
Teilstück realisiert wird, das auf der bestehenden Trasse nach Uetersen führt.
Wir erwarten von den Mitgliedern des Kreistages, dass sie alles in ihrer Macht stehende tun, 
um den Bau der K 22 voranzutreiben. Es müssen Signale des Aufbruchs und nicht des 
Hinauszögerns gesandt werden. Das Vernachlässigen der Infrastruktur  unserer Region und 
damit die Behinderung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung kann unmöglich die Intention der 
Kreistagsabgeordneten sein.  

TOP 8
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Beschlussvorlage

Federführend:

Büro des Bürgermeisters

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/769-1

öffentlich
25.02.2014

Verena Fischer-Neumann
Inga Ries

Stellungnahme zum Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt 
Tornesch und der Eigenbetriebe Abwasserbetrieb Tornesch, 
Volkshochschule Tornesch und Grundstücksgesellschaft Tornesch 
durch den Landrat des Kreises Pinneberg, Gemeindeprüfungsamt, 
Haushaltsjahre 2007 bis 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium

18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Das Gemeindeprüfungsamt –GPA- hat in der Zeit vom 15.08. bis 21.09.2012 die nach § 1 
Abs. 1 des Kommunalprüfungsgesetzes –KPG- vorgeschriebene Prüfung der Stadt Tornesch 
und ihrer Eigenbetriebe für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 durchgeführt. Der 
Schulzweckverband Tornesch – Uetersen wurde separat geprüft. 

Das Ergebnis der Prüfung hat das Prüfungsteam in einem Schlussgespräch in Beisein der 
Kommunalaufsicht am 21.01.2013 den Mitgliedern des Hauptausschusses und Vertretern 
der Verwaltung vorgestellt. 

Der schriftliche Bericht ist der Verwaltung am 06.11.2013 zugegangen. Die Bekanntmachung 
über die öffentliche Auslegung des Prüfungsberichtes hat innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang des Berichtes zu erfolgen. 

Die Prüfung erstreckte sich hauptsächlich auf folgende Themenfelder;

 Kassen- und Haushaltswirtschaft
 Beschaffungswesen
 Kostenrechnende Einrichtungen
 Beteiligungsverwaltung

TOP 9
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Gem. § 7 Abs. 3 KPG hat die kommunale Körperschaft zu dem Ergebnis innerhalb von 
sechs Monaten Stellung zu nehmen; insbesondere ob und wie zu den 
Prüfungsbemerkungen Rechnung getragen wird. Vom Prüfungsamt wird zu den mit Ziffern 
versehenen Randbemerkungen eine Stellungnahme erwartet, ansonsten nur, wenn die 
geprüfte Verwaltung die dargestellte Auffassung nicht teilt. Das Prüfungsteam wertet dann 
die Stellungnahme aus. Sie kann bei Bedarf ergänzende Stellungnahmen anfordern. Danach 
leitet das GPA die Stellungnahme der Körperschaft der Kommunalaufsicht zur 
abschließenden Entscheidung weiter. 

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.02.2014 über den Punkt beraten und die 
anliegende Stellungnahme der Ratsversammlung zur Annahme empfohlen. 

Zu C: Prüfungen
2. Umweltverträglichkeit

entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung  

Es wird von dem Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Tornesch und der 
Eigenbetriebe Abwasserbetrieb Tornesch, Volkshochschule Tornesch (VHS) und 
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) durch den Landrat des Kreises Pinneberg, 
Gemeindeprüfungsamt, für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 Kenntnis genommen und es 
wird die von der Verwaltung hierzu gefertigte Stellungnahme beschossen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 

 Prüfungsbericht des Gemeindeprüfungsamtes
 Stellungnahme der Stadt Tornesch

TOP 9
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Stellungnahme zum Ergebnis  

der überörtlichen Prüfung der Stadt Tornesch 

und der Eigenbetriebe 

Abwasserbetrieb Tornesch, 

Volkshochschule Tornesch (VHS) und 

Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) 

durch den Landrat des Kreises Pinneberg 

‐ Gemeindeprüfungsamt ‐  

‐ Haushaltsjahre 2007 bis 2011 – 

(Stand nach Beratung HA am 17.02.2014) 
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‐ 2 ‐ 
 

‐ 2 ‐ 
 

 

Vorbemerkung: 

Die  Stadtverwaltung  Tornesch wurde  in  der  Zeit  vom  15.08.  bis  21.09.2012  durch  das  Prü‐

fungsamt des Kreises Pinneberg geprüft.  

Gemäß 1.5 des Prüfungsberichtes wird nur zu den mit Ziffern versehenen Randbemerkungen 

Stellung  genommen bzw. dann, wenn die Auffassung der  Stadtverwaltung  von der des Prü‐

fungsamtes abweicht. 

 

 

 Zu 2. Haushalts‐ Kassen‐ und Rechnungswesen 

2.3 Kennzahlen des Verwaltungshaushaltes 

Hinweis Nr. 1  (S. 14): Öffentliche Bekanntmachung des Auslaufens der Konzessionsver‐

träge 

 

Die Konzessionsverträge mit der Stadtwerke Tornesch GmbH über die Gas‐ bzw. Wasserver‐

sorgung datieren vom 29.03.1996 und sind mit einer Laufzeit von 20 Jahren bei einem Beginn 

am 01.01.1996 abgeschlossen worden. Sie enden  somit am 31.12.2015. Der Konzessionsver‐

trag mit der  Stadtwerke Tornesch GmbH über die  Stromversorgung datiert  vom 01.07.1998 

und ist mit einer Laufzeit von 17 Jahren bei einem Beginn am 01.01.1999 abgeschlossen wor‐

den. Er endet somit ebenfalls am 31.12.2015. Die erforderliche Bekanntmachung  im Bundes‐

anzeiger ist fristgerecht (spätestens zwei Jahre vor Ablauf) am 24.12.2013 erfolgt. 

    

 

 Zu 2.4 Wesentliche Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes 

2.4.1 Personalkosten 

Beanstandung Nr. 1 (S. 16): Fehlende Stellenbewertungen 

Es  ist  richtig, dass nicht  für  jede Stelle eine Stellenbewertung vorliegt.  Jedoch wird bei  jeder 

Änderung einer Eingruppierung ein  sogenannter Eingruppierungsvermerk erstellt,  so dass  si‐

chergestellt ist, dass die jeweilige Eingruppierung auch zu den Eingruppierungsmerkmalen der 

Vergütungsgruppe  passt. Hintergrund  für  fehlende  Stellenbewertungen  sind  schlichtweg  die 

fehlenden personellen Ressourcen. Auch andere organisatorische Grundlagen wie Stellenbe‐

schreibungen und Aufgabengliederungsplan, abgestimmt auf die Produkte in der Doppik, sind 

nicht vorhanden. Auch der Geschäftsverteilungsplan bedarf dringend einer Aktualisierung. Wie 

das Gemeindeprüfungsamt richtig darstellt, handelt es sich um zeitaufwändige Tätigkeiten, die 

nach ihrer Erstellung auch laufend gepflegt werden müssen.  

Die Verwaltung wird den Geschäftsverteilungsplan umgehend aktualisieren. Sämtliche Stellen‐

beschreibungen werden bis zum 1. Quartal 2015 erstellt und sind dann dem Hauptausschuss 

vorzustellen. Danach wird entschieden, ob Haushaltsmittel für eine externe Stellenbewertun‐

gen zur Verfügung gestellt werden. 
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 Zu 2.6 Schuldenbetrachtung 

Hinweis (S. 21): Abschluss von Zinssicherungsgeschäften 

 

Aus Sicht der Kämmerei werden Zinssicherungsgeschäfte sehr kritisch gesehen. Durch die rela‐

tiv späte Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen werden erhebliche Zinsausgaben einge‐

spart,  da  zur  Zeit  Kassenkredite wesentlich  günstiger  sind  als  langfristige  Kredite. Der  Zins‐

markt wird laufend überprüft. 

 

 Zu 2.7 Kassenkredit  

Beanstandung Nr. 2 (S. 27): Zinssatz für den eingeräumten Dispositionskredit  

 

Es wurde bereits häufiger mit der zweiten Hausbank über den Zinssatz für den eingeräumten 

Dispositionskredit  gesprochen.  Leider  ist  diese  Bank  nicht  in  der  Lage,  einen  annähernd  so 

günstigen Zinssatz zu gewähren wie die erste Hausbank. Daher werden die meisten Kassenge‐

schäfte über das Konto der ersten Hausbank abgewickelt. Wenn man die ab 29.02.2012 gel‐

tende Zinsregelung für den Dispositionskredit zugrunde legt (die zu zahlenden Zinsen betragen 

1  %  über  den  6‐Monats‐Euribor)  sind  die  Zinszahlungen  zwischen  dem  15.08.2009  und 

31.12.2011  ca. 60.000,00 €  zu hoch  gewesen. Allerdings  sind die  gezahlten  Zinsen  vor dem 

15.08.2009 auch erheblich niedriger gewesen. Die neue Zinsvereinbarung  ist aufgrund eines 

Hinweises des Gemeindeprüfungsamtes während der Prüfung ab 29.02.2012 gültig. Aufgrund 

eines weiteren  Hinweises  des  Gemeindeprüfungsamtes wurde  versucht,  von  der  Hausbank 

eine Erstattung von Zinszahlungen zu erreichen. Dies wurde jedoch abgelehnt. 

 

 Zu 2.10 Haushaltsplanung und –durchführung 

2.10.1 Fehlende Kassenaufsicht bzw. ungenügendes Controlling  

Beanstandung Nr. 3 (S. 29): Dienstanweisung für die Stadtkasse 

 

Im Rahmen der Vorarbeiten zum Umstieg auf die Doppik wurde natürlich auch die Dienstan‐

weisung der Stadtkasse neu erstellt, die jedoch bisher nur im Entwurf vorliegt.  

Der erhöhte Arbeitsaufwand für den Umstieg  ließ eine Ausfertigung der endgültigen Fassung 

der Dienstanweisung bisher nicht  zu,  zumal  ein Beratungsgespräch mit dem Rechnungsprü‐

fungsamt des Kreises Pinneberg  auch  in dieser Angelegenheit  stattfinden  sollte, welches  je‐

doch wegen Arbeitsüberlastung des Mitarbeiters mehrfach verschoben wurde und bis heute 

nicht stattgefunden hat. 

 

 Zu 2.10 Haushaltsplanung und –durchführung 

2.10.1 Fehlende Kassenaufsicht bzw. ungenügendes Controlling  

Beanstandung Nr. 4 (S. 29): Keine jährliche Kassenprüfung  

 

Der  durch  die  Verwaltungsleitung  bestellte  Kassenaufsichtsbeamte  wird  die  bestehende 

Rechtsnorm, wonach  jährlich mindestens  eine  unvermutete  Kassenprüfung  zu  erfolgen  hat, 

zukünftig beachten. 

 Zu 2.10 Haushaltsplanung und –durchführung 

TOP 9

82 von 191 der Zusammenstellung



‐ 4 ‐ 
 

‐ 4 ‐ 
 

2.10.2 Einbeziehung der Eigenbetriebe in die Doppik 

Beanstandung Nr. 5 (S. 30): Mängel im Controlling  

 

Der hier beanstandete Mangel war  in einem Einrichtungsfehler beim Umstieg auf die Doppik 

des  Abwasserbetriebs  begründet,  da  die  hierfür  notwendige  Berichtsdefinition  des  HKR‐

Systems nicht alle bestehenden Produktkonten umfasste. Der Mangel war bereits vor der Prü‐

fung bekannt.  

Es ist unbestritten, dass eine Einrichtung bzw. Verbesserung des internen Kontrollsystems (IKS) 

diesen Mangel  hätte  früher  aufdecken  können;  deshalb wird  sich  die  Verwaltung  zukünftig 

verstärkt den IKS widmen.  

 

 Zu 2.11. Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen 

2.11.3 Bücherei  

Hinweis/Empfehlung Nr. 2 (S. 33): Aufhebung des Beschlusses des Ausschusses für Wirt‐

schaft und Finanzen vom 24.11.1999  

 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte am 24.11.1999 beschlossen, der Stadtbüche‐

rei ein Budget in Abhängigkeit von der Tornescher Einwohnerzahl des Vorjahres zu gewähren. 

Dabei wurde ein Festbetrag in Höhe von 12,78 € pro Einwohner festgelegt.  

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Politik in den vergangenen Jahren regelmäßig 

höhere Beträge akzeptiert und deshalb empfohlen den Beschluss aufzuheben. 

Der Hinweis ist richtig. Die Politik hatte in der Vergangenheit entgegen des Beschlusses höhere 

Beträge akzeptiert, da die Ausleihzahlen ständig gesteigert wurden. Dem Hinweis wird somit 

gefolgt, dass der Beschluss vom 24.11.1999 aufzuheben ist.  

Diesem Hinweis wird zur nächsten Ratsversammlung gefolgt werden.  

 

 Zu 2.11.4 Schulden 

2.11.4.3 Baukostenzuschuss Schulzweckverband Tornesch‐Uetersen  

Beanstandung  Nr.  6  (S.  37): Baukostenzuschuss  /  Schuldendiensthilfe  an  den  Schul‐

zweckverband 

 

Für die Vergangenheit ist diese Ungenauigkeit bei der haushaltsrechtlichen Abgrenzung leider 

nicht mehr behebbar; mit dem ersten doppischen Haushalt der Stadt Tornesch für das Haus‐

haltjahr  2014  wurde  der  bisherige  Baukostenzuschuss  in  eine  Schuldendiensthilfe  an  den 

Schulzweckverband umgewandelt und eingeplant. 

 

 Zu 2.11.4 Schulden 

2.11.4.4 Schulkostenbeiträge 

Beanstandung (S. 39): Innere Verrechnungen im Sinne der VV Gruppierung der GemHVO  
 

Bei dieser Beanstandung handelt es  sich um eine  klare  Fehleinschätzung des Gemeindeprü‐

fungsamtes, die  leider aufgrund eines  fehlenden persönlichen Gesprächs nicht  vorab ausge‐

räumt werden konnte.  

Es handelt sich bei der Zahlung der Schulkostenbeiträge an den Schulzweckverband aus dem 

Abschnitt  281200  (Gemeinschaftsschulen) des  städtischen Haushaltes  eben nicht um  innere 
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Verrechnungen  im  Sinne der VV Gruppierung der GemHVO  (Gruppierung 169 bzw. 679), da 

diese nur innerhalb eines Haushaltes vorgenommen werden dürfen. 

Der mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete  Schulzweckverband hat  zwar keine eige‐

nen Bankverbindungen  (Verwaltungsgemeinschaftskonten), hier werden die Bankkonten der 

Stadt mitgenutzt,  jedoch  ist er mandantengesteuert mit einer eigenen Haushaltsplanung und 

Haushaltsrechnung  ausgestattet,  die  nicht  Bestandteil  des  städtischen  Haushaltes  bzw.  der 

Haushaltsrechnung  sind.  Somit  ist  die  von  der  Kämmerei  vorgenommene  „Eingruppierung“ 

dieser zu zahlenden Schulkostenbeiträge absolut korrekt. 

 

 

 Zu 4 Organisation und Personalwesen 

4.1 Vertragsmanagement  

Beanstandung Nr. 7 (S. 42): Fehlende Vertragsunterlagen  

Dieser Punkt  ist  abgearbeitet. Am 14. August 2013 wurde die Dienstanweisung  für ein Ver‐

tragsmanagement bei der Stadt Tornesch erlassen und bekannt gegeben. Die dazugehörende 

Datenbank steht allen Ämtern  für die Bearbeitung bereit. Die Verträge wurden bzw. werden 

noch eingearbeitet. 

 Zu 4 Organisation und Personalwesen 

4.2 Reinigungsdienst 

Beanstandung Nr. 8 (S. 43): Fehlende Verträge über die Glasreinigung und 

 Zu 4 Organisation und Personalwesen 

4.2 Reinigungsdienst 

Hinweis/Empfehlung (S. 43): Fehlende Ausschreibung der Glasreinigungsleistungen  

 

Nach Ermittlung der Aufmaße wird die Glasreinigung ausgeschrieben, damit ein neuer Vertrag 

abgeschlossen werden kann.  

 

 Zu 5 Beschaffungswesen 

5.1 Verträge über Energiebezug  

Beanstandung Nr. 9 (S. 45): Nichtbeachtung der vergabe‐ und haushaltsrechtlichen Rege‐

lungen 

 

Die Beanstandung wird künftig beachtet. 

 

 Zu 5.2 Versicherungsleistungen  

5.2.2 Angemessenheit des Versicherungsschutzes  

Beanstandung (S. 48): Abschluss einer Elementarversicherung  

 

Die Elementarversicherung wurde nur für die Gebäude abgeschlossen, die unterkellert sind. Da 

in diesen Kellern durchaus auch wertvolle Gegenstände untergebracht sind, wird es für sinnvoll 

gehalten,  einen  Versicherungsschutz  gegen  Überschwemmungen  und  vor  allem  Rückstau 

durch Starkregen mit der Elementarversicherung abzuschließen. Die vergangenen Jahre haben 

gezeigt, dass die „Jahrhundertregen“ eben nicht nur alle 100 Jahre auftreten. 
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 Zu 6 Abwicklung von Baumaßnahmen 

6.3 Beauftragung von Architekten und Ingenieuren allgemein  

Beanstandung Nr. 10 (S. 52): Häufige Beauftragung eines bestimmten Planungsbüros  

 

Die Beanstandung wurde im Rahmen der Prüfung bereits mündlich besprochen. Daraufhin hat 

die  Stadt bereits andere Architekten und  Ingenieurbüros  für derzeit anhängige Maßnahmen 

beauftragt. Für künftige Maßnahmen wird ein  regelmäßiger Wechsel zwischen unterschiedli‐

chen Büros stattfinden. Die Beanstandung wird beachtet. 

 

 Zu 7 Weitere Feststellungen 

7.1 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  

Beanstandung Nr. 11 (S. 54): Fehlende Ausschreibung über die Wartung und Pflege 

 

Die  Beanstandung wird  beachtet  und  die  Ausschreibung  über  die Wartung  und  Pflege  der 

Straßenbeleuchtung in den nächsten Wochen vorbereitet.  

 

 Zu 7 Weitere Feststellungen 

7.2 Beraterverträge  

Beanstandung Nr. 12 (S. 55): Honorar der Beratungsfirma  

 

Durch das Hinzuziehen der Beratungsfirma wurde  erreicht, dass die  zu  zahlenden Versiche‐

rungsprämien  erheblich  reduziert wurden.  Das  gezahlte  Honorar  entsprach  der  im  Vertrag 

vereinbarten Bemessungsgrundlage, nämlich die Hälfte der Einsparungen  im ersten Jahr. Erst 

durch das Hinzuziehen der Beratungsfirma konnte erreicht werden, dass der bisherige Versi‐

cherer die Prämien erheblich reduziert, was auch zu der Entscheidung führte, mit dem bisheri‐

gen Versicherer weiter  gut  und  problemlos  zusammen  zu  arbeiten.  Trotzdem müssen  auch 

Versicherungsleistungen  regelmäßig  ausgeschrieben werden. Dies bindet  in  nicht unerhebli‐

chen Maße Personal oder muss mit zusätzlichen Haushaltsmitteln extern vergeben werden.  

 

 Zu 8.1 Abwasserbetrieb Tornesch 

8.1.2 Abwasserbeseitigung (Sparte Niederschlagswasser Private) 

Hinweis/Empfehlung Nr. 3 (S. 57): Gutachten über die Vorkalkulation für das Jahr 2007  

 

Der Stand der Gebührenunterdeckung bei der Sparte Niederschlagwasserbeseitigung privater 

Flächen zum 31.12.2005/01.01.2006 betrug 156.744,93 €. Bei der Angabe  in dem Gutachten 

über  die Vorkalkulation  für  das  Jahr  2007 mit  einer Unterdeckung  von  73.222,86  €  bei der 

Sparte Niederschlagwasserbeseitigung privater Flächen handelt es sich um den Betrag, der im 

Jahr 2007 für die Nachholung der Unterdeckung aus Vorjahren vorgesehen war und nicht um 

den  Gesamtstand  der  Unterdeckung.  Die  Nachkalkulation  der  Niederschlagwassergebühren 

privater Flächen für 2007 hat dann ergeben, dass tatsächlich nur 28.326,98 € nachgeholt wer‐

den konnte. 

 

 Zu 9.1 Stadtwerke Tornesch GmbH 
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9.1.3 Beteiligungscontrolling  

Hinweis Nr. 4 (S. 66): Vorbereitung der Gesellschafterversammlung  

 

Vor  jeder Aufsichtsratssitzung der  Stadtwerke Tornesch GmbH werden die  einzelnen Tages‐

ordnungspunkte  im  Hauptausschuss  besprochen.  Da  die  Beschlüsse  der  Gesellschafterver‐

sammlungen vorher  im Aufsichtsrat besprochen werden, werden somit  indirekt auch die Be‐

schlussvorschläge der Gesellschafterversammlung  im Hauptausschuss besprochen.  Trotzdem 

ist künftig vorgesehen, die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung  im Hauptausschuss 

zu beraten und den Gesellschaftervertreter per Beschluss  anzuweisen, wie er  in der Gesell‐

schafterversammlung abstimmen soll. 

Erstellt von Marion Grün, Sabine Kählert, Torsten Kopper, Inga Ries 

 

Tornesch, den 25. Februar 2014 

 

 

 

Gez. Roland Krügel 

Bürgermeister 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/803

öffentlich
05.03.2014

Horst Lichte/Sabine Kählert
Sabine Kählert

Aufhebung des Beschlusses zur Festlegung einer 
Festbetragsbezuschussung für die Stadtbücherei vom 24.11.1999
Beratungsfolge:
Datum Gremium

18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte am 24.11.1999 beschlossen, der 
Stadtbücherei ein Budget in Abhängigkeit von der Tornescher Einwohnerzahl des Vorjahres 
zu gewähren. Das Gemeindeprüfungsamt(GPA) hatte jetzt in seinem Bericht angemerkt, 
dass in den Folgejahren regelmäßig höhere Zuschüsse bewilligt wurden. Im Gespräch mit 
den Vertretern des GPA wurde dargelegt, dass seinerzeit die falsche Bezugsgröße 
beschlossen wurde. Vielmehr hätte seinerzeit auf die Entleihzahlen abgestellt werden 
müssen. Diese sind in der Zwischenzeit ständig gesteigert worden. Folglich stiegen auch die 
damit verbundenen Kosten. Zudem wurden die Förderbedingungen geändert. Die 
Erläuterung war für das GPA nachvollziehbar und folgerichtig. Der guten Ordnung halber 
wurde jedoch gebeten, den Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen 
aufzuheben. Die Verwaltung bittet daher, der Empfehlung  des GPA des Kreises Pinneberg 
nachzukommen.  

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt
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Zu E: Beschlussempfehlung  
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 24.11.1999, wonach der 
Stadtbücherei ein Budget in Abhängigkeit von der Tornescher Einwohnerzahl des Vorjahres 
zu gewähren ist, wird aufgehoben. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
keine
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und 
Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/779

öffentlich
06.02.2014

Roland Krügel
Joachim Reetz
Torsten Kopper

Feststellung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebes 
Tornesch (ABT) für das Haushaltsjahr 2012
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.02.2014 Finanzausschuss
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Tornesch für das Haushaltsjahr 2012 ist von 
der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im 
August/September 2013 sowie Januar 2014 mit abschließenden Arbeiten geprüft worden.
Die Schlussbesprechung fand am 04. Februar 2014 statt.

Für den Jahresabschluss wurde folgender uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt:

" Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung sowie Anhang - 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Abwasserbetrieb Tornesch, 
Tornesch, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 geprüft. Durch 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt 
sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i.S.v. § 53 Abs. 1 
Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den 
gemeinderechtlichen Vorschriften von Schleswig-Holstein und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 95n GO und entsprechend § 317 HGB 
und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagerbericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW 
festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 
der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Eigenbetriebes und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen 
Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“

Der Jahresabschluss ist gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 Eig. VO für das Land Schleswig-Holstein vom 
15.08.2007, geändert durch Verordnung vom 07.12.2012 in der geprüften Fassung 
unverändert von der Ratsversammlung festzustellen. Er ist mit dem Prüfungsvermerk des 
Abschlussprüfers, der Feststellung des Jahresabschlusses durch die Ratsversammlung und 
der Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 14 Abs. 5 KPG bekannt zu machen. Die 
Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit einer Bilanzsumme von 19.350.201,28 € ab. In der 
Ergebnisrechnung sind die Erträge mit 3.106.947,13 € und die Aufwendungen mit 
3.043.622,96 € ermittelt worden. Der Jahresgewinn beträgt 63.324,17 €.

Der Eigenkapitalanteil beträgt ohne Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse 
18,5 % (Vj. 19,1 %) Die Eigenkapitalausstattung ist unter Berücksichtigung der 
Ertragszuschüsse - bezogen auf die Bilanzsumme - angemessen.

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form zu 
beschließen.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Jahresgewinn in Höhe von 63.324,17 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zu E: Beschlussempfehlung  

„Der Jahresanschluss 2012 des Abwasserbetriebes Tornesch wird in der vorgelegten, von 
der BDO Deutsche Warentreuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung 
mit einer Bilanzsumme von 19.350.201,28 € festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung 
schließt mit Erträgen von 3.106.947,13 € und mit Aufwendungen von 3.043.622,96 € ab. Der 
Jahresgewinn in Höhe von 63.324,17 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 

Der Entwurf des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
für das Haushaltsjahr vom 01. Januar  2012 bis zum 31. Dezember 2012 des 
Abwasserbetriebes Tornesch wird den Finanzausschussmitgliedern aufgrund des Umfanges 
in ausgedruckter Form zugestellt. 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/773

öffentlich
23.01.2014

Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Seniorenbeirat der Stadt Tornesch;
Entwurf zur Änderung der Satzung des Seniorenbeirates
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.02.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
10.03.2014 Hauptausschuss
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Auf Wunsch des Seniorenbeirates der Stadt Tornesch wurde die Satzung der Stadt 
Tornesch über die Bildung eines Seniorenbeirates überarbeitet.  Insbesondere wurde § 6 
Wahlverfahren überprüft und neu geregelt.

Da bei der letzten Wahl die Wahlbeteiligung sehr gering war, wurde vom Seniorenbeirat 
angeregt, die Wahl zusammen mit der Kommunalwahl durchzuführen, um so eine größere 
Wahlbeteiligung zu erreichen.

Lt. bisheriger Satzung wurde in einer Seniorenversammlung gewählt, zu der die 
wahlberechtigten Bürger/innen schriftlich eingeladen wurden.

Bei der letzten Wahl wurde lt. Seniorenbeirat vermehrt nachgefragt, ob eine Briefwahl 
möglich sei. Die Möglichkeit einer Briefwahl bestand lt. bisheriger Satzung nicht.  

Lt. Rücksprache mit dem für Wahlen zuständigen Sachbearbeiter ist die Durchführung der 
Wahl des Seniorenbeirates zusammen mit der Kommunalwahl generell möglich. Es wird 
lediglich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung an die Wahlhelfer für die zusätzliche 
Auszählung der Stimmzettel für die Seniorenbeiratswahl gezahlt werden müssen. Die Kosten 
hierfür werden sich voraussichtlich auf 1.000,-- € belaufen.

Der Seniorenbeirat hat die Änderungen in seiner Sitzung am 16.01.2014 für sich 
beschlossen und  bittet den Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und 
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Bildungswesen sowie die Ratsversammlung der überarbeiteten Satzung mit den 
entsprechenden Änderungen (fett gedruckt) zuzustimmen. 

Um erstmalig in den Rhythmus der Kommunalwahl zu kommen, muss zusätzlich ein 
Beschluss gefasst werden, dass die Wahlzeit des amtierenden Seniorenbeirates einmalig 
um 2 Jahre (also insgesamt 6 Jahre seit der Wahl im Jahr 2012) verlängert werden.  

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung  
1. Dem Entwurf zur Änderung der Satzung des Seniorenbeirates wird zugestimmt, dem
    Hauptausschuss zur Beratung und der Ratsversammlung zur Beschlussfassung empfoh-
    len. 
2. Damit die Wahl des Seniorenbeirates künftig mit der Kommunalwahl durchgeführt werden
    kann, wird die Wahlzeit des amtierenden Seniorenbeirates einmalig um 2 Jahre verlän-
    gert. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Entwurf zur Änderung der Satzung des Seniorenbeirates
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Satzung

der Stadt Tornesch über die Bildung eines Seniorenbeirates

Aufgrund des § 4 i.V.m. §§ 47 d, 47 e der Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein
vom 28.02.2003 (GVOBL. 2003, S. 57) wird nach Beschlussfassung durch die 
Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom                 folgende Satzung erlassen.

§ 1
Rechtsstellung

1. Zur Wahrnehmung der Interessen älterer Einwohnerinnen und Einwohner 
(Seniorinnen/Senioren) der Stadt Tornesch wird ein Seniorenbeirat gebildet.

2. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden.

3. Die Mitglieder des Seniorenbeirates sind ehrenamtlich tätig.

4. Der Seniorenbeirat ist kein Organ der Stadt Tornesch. Im Rahmen seines 
Aufgabenbereiches unterstützen die Organe der Stadt den Seniorenbeirat in 
seinem Wirken. Sie beziehen ihn in die Entscheidungsfindung ein.

§ 2
Aufgaben

1. Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren und 
setzt sich für deren Belange ein.

2. Er berät, informiert, gibt praktische Hilfe und regt Initiativen zur Selbsthilfe der 
Seniorinnen und Senioren an.

3. Der Seniorenbeirat leistet Öffentlichkeitsarbeit. § 16 a GO bleibt unberührt.

4. Zu den Aufgaben des Seniorenbeirates gehören insbesondere beratende 
Stellungnahmen, Empfehlungen für die Ratsversammlung und deren 
Ausschüsse in allen Angelegenheiten, die ältere Bürgerinnen und Bürger 
betreffen.

5. Der Seniorenbeirat soll über Entscheidungen unterrichtet werden, welche 
insbesondere die folgenden Bereiche betreffen:
- Verkehrs- und Infrastrukturplanung
- Verkehrssicherheit für ältere Bürgerinnen und Bürger
- Sozialplanung: 
      ambulante soziale Dienste (Pflegestützpunkte),  Kurzzeitpflege,    
      gerontopsychiatrische Tagespflege, Pflegeheime, Altenwohnheime,   
      Altenwohnungen, generationsübergreifende Begegnungsstätten
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- Kultur:
-Bildungsangebote für ältere Bürgerinnen und Bürger

-     Öffentlichkeitsarbeit

§ 3
Antrags- und Teilnahmerechte

1.  Die Ratsversammlung und deren Ausschüsse hören den Seniorenbeirat 
zu solchen Tagesordnungspunkten an, die die Anliegen der Seniorinnen und 
Senioren der Stadt betreffen. Dieses gilt auch für die nicht-öffentlichen 
Tagesordnungspunkte der Sitzungen, soweit seniorenrelevante Angele-
genheiten beraten werden. 

      Der Seniorenbeirat wird dabei von der oder dem Vorsitzenden oder 
      durch die oder den Beauftragte/n des Beirates für den jeweiligen 
      Ausschuss vertreten.  
      
2.  Dem Seniorenbeirat werden die Einladungen sowie die Vorlagen zu den 

Seniorinnen und Senioren betreffenden Tagesordnungspunkten rechtzeitig zu 
gestellt, soweit nicht gesetzliche Vorschriften, insbesondere des Daten-
schutzes, entgegenstehen.

3.  Der Seniorenbeirat kann an die Ratsversammlung und deren Ausschüsse, in 
Angelegenheiten, die Seniorinnen und Senioren betreffen, nach Beschluss-
fassung im Beirat Anträge stellen. Die oder der Vorsitzende des Beirates 
oder die/der für den jeweiligen Aussschuss Beauftragte des Beirates 
kann an den Sitzungen der Ratsversammlung und der Ausschüsse in 
Angelegenheiten, die Seniorinnen und Senioren betreffen, teilnehmen und 
das Wort verlangen.

4.  Die Mitglieder des Seniorenbeirates haben über alle vertraulich zu 
behandelnden Angelegenheiten, die ihnen in öffentlichen und nicht-
öffentlichen Sitzung der Ratsversammlung oder deren Ausschüsse zur 
Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu bewahren.
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§ 4
Wahlberechtigung, Wählbarkeit

1.  Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens 5 bis 9 gewählten Mitgliedern.

2. Die Wahl ist in einer Wahlversammlung durchzuführen. Auf Antrag ist auch 
 eine Briefwahl möglich.

3. Wahlberechtigt sind alle Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben      
    oder im Jahr der Wahl vollenden werden, seit mindestens 1 Monat mit   
    Hauptwohnsitz in Tornesch gemeldet und nicht nach § 4 des Gemeinde- und 
    Kreiswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

  4. Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die/der das 60. Lebensjahr 
    überschritten hat oder im Jahr der Wahl überschreiten wird, seit mindestens 1 
    Monat mit Hauptwohnsitz in Tornesch gemeldet ist und nicht nach § 6 des 
    Gemeinde- und Kreiswahlgesetz von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

5. Nicht wählbar sind Mitglieder der Ratsversammlung, bürgerliche Mitglieder 
    der Ausschüsse, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vorstandsmitglieder der 
    Wohlfahrtsverbände auf Orts- und Kreisebene, Vorstandsmitglieder der 
    Parteien auf Orts- und Kreisebene.

§ 5
Wahlzeit

1.  Die Wahlzeit des Seniorenbeirates beträgt 5 Jahre. Sie beginnt mit der 
Feststellung des Wahlergebnisses. Gleichzeitig endet die Wahlzeit des 
bisherigen Seniorenbeirates.

2.  Spätestens einen Monat nach der Wahl tritt der Seniorenbeirat zu einer konsti-
tuierenden Sitzung zusammen. Diese wird durch die Bürgermeisterin/den 
Bürgermeister einberufen.

3.  Bei vorzeitigen Ausscheiden eines Beiratsmitgliedes rückt der/die Kandidat/in 
mit der höchsten Stimmenzahl auf der Nachrückerliste nach.
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§ 6
Wahlverfahren

1.  Rechtzeitig vor Ablauf der Wahlzeit werden die wahlberechtigten 
Seniorinnen und Senioren durch die Verwaltung durch Aufruf in

     der Presse auf die Neuwahl des Seniorenbeirates hingewiesen und   
     aufgerufen, im neuen Seniorenbeirat mitzuwirken.

2.  Vorschlagsberechtigt sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Tornesch.

3.  Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten in der Wahlversammlung 
rechtzeitig vor der Wahl, Gelegenheit zu einer kurzen persönlichen 
Vorstellung.

4.  Die Wahl erfolgt zusammen mit der Kommunalwahl, zu der die 
Wahlberechtigten durch die Stadtverwaltung schriftlich eingeladen 
werden. Die Wahl erfolgt in geheimer Personenwahl.

5.  Auf Antrag ist auch eine Briefwahl möglich. Näheres wird in der Einladung 
zur Wahl bekanntgegeben. Die von der Stadtverwaltung ausgegebenen 
Wahlunterlagen sind bis zum Wahltag 16.00 Uhr (Posteingang) bei der 
benannten Stelle der Stadtverwaltung einzureichen. Verspätet eingehende 
Stimmzettel nehmen an der Auszählung nicht teil.

6. Die Wahl wird durch die Wahlleiterin/den Wahlleiter durchgeführt.

7. Jede/jeder Wahlberechtigte hat bis zu 9 Stimmen, von denen nur jeweils 
eine Stimme einer Bewerberin oder einem Bewerber gegeben werden 
kann.

8. Die Stimmzählung ist öffentlich. Sie wird von der Wahlleiterin/dem 
Wahlleiter durchgeführt.

9. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Ergibt sich beim letzten zu 
wählenden Mitglied des Seniorenbeirates eine Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, welches von der Wahlleiterin/von dem Wahlleiter 
gezogen wird.
Entsprechend der Stimmenanzahl bilden die übrigen Kandidatinnen und 
Kandidaten eine Nachrückerliste.
Nach Beendigung der Auszählung stellt die Wahlleiterin/der Wahlleiter das 
Wahlergebnis fest.

10. Im übrigen gilt das Gemeinde-und Kreiswahlgesetz entsprechend.
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§ 7
Vorstand

1. Der Seniorenbeirat wählt bei der konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte einen 
Vorstand.

2. Der Vorstand besteht aus:
- der/dem Vorsitzenden
- dem/der Stellvertreter/in
- dem/der Schriftführer/in
- dem/der Kassenführer/in

3. Die/der Vorsitzende, im Verhinderungsfall die/der Stellvertreter/in führt die 
Beschlüsse des Seniorenbeirates aus und kann in wichtigen und grundlegenden 
Angelegenheiten nur dann selbstständig tätig werden, wenn aus zeitlichen 
Gründen das Einberufen des Seniorenbeirates nicht möglich sein sollte 
(Eilentscheidung).

4. Die/der Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die Stellvertreter/in, vertritt 
den Seniorenbeirat nach außen.

5. Der/die Kassenwart/in ist für die finanziellen Angelegenheiten des Senioren-
beirates zuständig. Sie/er verwaltet die Einnahmen und Ausgaben, die für eine 
ordnungsgemäße Geschäftsführung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Mittel notwendig sind. Über Einnahmen und Ausgaben, die über die 
Geschäftsführung hinausgehen, beschließt der Seniorenbeirat.

6. Mitglieder des Vorstandes können aus besonderen Gründen mit einer Mehrheit 
von zwei Drittel der satzungsmäßigen Zahl der Beiratsmitglieder von ihrem Amt  
abgewählt werden.

§ 8
Sitzungen

1. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister  ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Beirates teilzunehmen. Ihr/ihm ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie/er kann 
zu den Tagesordnungspunkten Anträge stellen. Sie/er kann sich vertreten 
lassen.

2. Die Sitzungen des Seniorenbeirates sind öffentlich. § 46 Abs. 8 der GO gilt 
entsprechend.

3. Der Seniorenbeirat tritt nach Bedarf zusammen oder auf Antrag von 
mindestens der Hälfte der Beiratsmitglieder, jedoch mindestens 4mal im 
Jahr.
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§ 9
Finanzbedarf

1. Die Stadt stellt dem Seniorenbeirat ausreichende Mittel für die Geschäftsbedürf-
nisse und Öffentlichkeitsarbeiten zur Verfügung.

2. Räume für Sitzungen des Seniorenbeirates, des Vorstandes und eventuell für 
Sprechzeiten werden zur Verfügung gestellt.

3. Die/der Vorsitzende sowie die Beiratsmitglieder erhalten Sitzungsgeld nach 
der Entschädigungssatzung der Stadt Tornesch.

§ 10
Versicherungsschutz

Für die Mitglieder des Seniorenbeirates besteht Versicherungsschutz bei der 
Unfallkasse Nord (UK Nord), gesetzlicher Unfallschutz, und beim Kommunalen 
Schadensausgleich Schleswig-Holstein, Haftpflichtdeckungsschutz.

§ 11
Geschäftsordnung

Der Seniorenbeirat gibt sich zur Regelung seiner inneren Angelegenheiten 
eine Geschäftsordnung.

§ 13
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung vom 09.03.1999 außer Kraft.

Tornesch, den

Stadt Tornesch

Der Bürgermeister
Roland Krügel
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/781

öffentlich
07.02.2014

Sabine Kählert
Horst Lichte
Sabine Kählert

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Pinneberg und der 
Stadt Tornesch zur Übertragung der Berechnung von Anträgen auf 
Ermäßigung des Entgeltes für den Besuch von 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Für die Kosten einer Sozialermäßigung der Gebühren für den Besuch von 
Kindertagesstätten hat nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) der örtliche Träger der 
Jugendhilfe und damit der Kreis Pinneberg aufzukommen. Er erlässt auch die Richtlinien zur  
Sozialstaffel, nach der bislang die Träger der Tornescher Kindertagesstätten die 
Ermäßigungen ermittelt haben. Im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale hat die Stadt 
Tornesch die Kosten für diese Sachbearbeitung getragen.  Dazu war die Stadt Tornesch 
jedoch nicht verpflichtet und im Rahmen einer Bürgermeisterkonferenz wurde dieser 
Sachverhalt thematisiert. Die Kommunen, die jahrelang bereits die Ermäßigung bearbeiten, 
beanspruchen zumindest eine Erstattung der Verwaltungskosten. So wurde der anliegende 
Vertrag ausgearbeitet. Der Kreis Pinneberg möchte jedoch, dass die Sachbearbeitung 
künftig ausschließlich von den Kommunen wahrgenommen wird. Es wird zunächst versucht, 
diese zusätzliche Aufgabe ohne personelle Verstärkung zu übernehmen. Die Bearbeitung 
soll ab 01.08.2014 übernommen werden. Die Übertragung per Vertrag erfolgt jedoch 
rückwirkend ab 01.08.2013, weil schon jetzt einige Kommunen und auch die Stadt Tornesch 
(für die Kita der WABE e.V.) die Berechnungen vornehmen. Der Vertrag wurde unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung der Ratsversammlung sowie des Kreistages am 13.12.2013 
geschlossen. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 
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2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Laut Vertrag wird pro Berechnungsfall eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 40,-- € 
gezahlt. Für das Jahr 2013 wurde bereits eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 
3.080,-- € gezahlt. Für 2014 wurde für den  Monat August 2014 ein Abschlag auf die zu 
zahlende Verwaltungskostenpauschale  in Höhe von 6.160,-- € zugesichert.   

Zu E: Beschlussempfehlung  
Der anliegende Vertrag zwischen dem Kreis Pinneberg und der Stadt Tornesch vom 
13.12.2013 wird genehmigt. 

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 13.12.2013
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für soziale Dienste

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/772

öffentlich
23.01.2014

Caroline Schultz
Horst Lichte
Caroline Schultz

Ergänzung der Satzung über die Benutzung und die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagsschule an der 
Johannes-Schwennesen-Schule
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.02.2014 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Folgende Punkte haben sich in der Praxis als unzweckmäßig bzw. unklar herausgestellt und 
sollten angepasst werden:

 § 4 Abs. 3 Nr. 4: Ausschluss aufgrund von Gebührenrückständen:
Vereinzelt haben Gebührenschuldner und Gebührenschuldnerinnen keine Gebühren 
für die Teilnahme ihrer Kinder am Ganztag gezahlt. Zwar wurden diese Rückstände 
auch gemahnt und das Vollstreckungsverfahren begonnen. Ein Ausschluss ist nach 
der aktuellen Satzung nur möglich, wenn trotz Mahnung bzw. Vollstreckung nicht 
gezahlt wird. Durch dieses Verfahren steigen die bestehenden Rückstände jedoch 
weiter.
Stellt die Schule dann den Ausschluss des Kindes in Aussicht, reagieren die 
Schuldner und Schuldnerinnen meist kurzfristig und schließen zumindest eine 
Stundungsvereinbarung mit einer Ratenzahlung ab, so dass kein Ausschluss mehr 
erforderlich ist. Dieser Schritt sollte bereits eher möglich sein um den Schuldnern und 
Schuldnerinnen die Mehrkosten für Mahnung und Vollstreckung zumindest teilweise 
zu „ersparen“. 
Ein Ausschluss erfolgt wie in der Satzung festgelegt in enger Abstimmung mit der 
Schulleitung.
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 § 7 Abs. 2: Ferienprogramm
In der aktuell geltenden Satzung ist geregelt, dass für die Teilnahme am Ganztag 
eine Benutzungsgebühr zu zahlen ist. Es ist unbestritten, dass für das 
Ferienprogramm auch eine Benutzungsgebühr zu zahlen ist. Jedoch kann die 
Ferienbetreuung auch tageweise gebucht werden, so dass die in der Satzung 
geregelte monatliche Zahlungsweise nicht praxistauglich ist. Die 
Benutzungsgebühren wurden bereits im 1. Halbjahr entsprechend umgerechnet.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Keine

Zu E: Beschlussempfehlung  
Die Stadt beschließt die Satzung über die Benutzung und die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-
Schule.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage: 
Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene 
Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule
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Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Offene Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule 

 

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung 28.02.2003 

(GVOBl. 2003, S. 57-94) in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 

Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.01.2005 

(GVOBl. 2005, S. 27-33) in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung 

durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch am _____ folgende Satzung erlassen 

 

I. Benutzung 

 

§ 1 Offene Ganztagsschule 

 

(1) Die Stadt Tornesch betreibt nach §§ 6, 48 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz 

(SchulG) vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 2007, S. 39-90, Berichtigung vom 

31.05.2007 in GVOBl. 2007, S. 276), der Richtlinie Ganztag und Betreuung vom 

02.12.2012 (Gl.Nr. 6642.25) des Ministeriums für Bildung und Kultur des Landes 

Schleswig-Holstein im Rahmen seiner finanziellen und organisatorischen 

Möglichkeiten, die in seiner Trägerschaft stehende Offenen Ganztagsschule an der 

Johannes-Schwennesen-Schule als öffentliche Einrichtung. 

 

(2) Die Offene Ganztagsschule bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an den 

Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen, 

gesetzlichen Feiertagen und in den Weihnachtsferien) und bei Bedarf in den Ferien 

Angebote außerhalb der Unterrichtszeit (außerunterrichtliche Angebote) an. 

 

(3) Der Zeitrahmen erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der 

Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 07:45 Uhr bis 17.00 Uhr.  

 

(4) In den Ferien organisiert die Stadt Tornesch ein Ferienprogramm durch eine 

Kooperation mit dem JottZett, dem Jugendzentrum der Stadt Tornesch, und weiteren 

Kooperationspartnern. Abgedeckt werden die Zeiten von 8:00 bis 17:00 Uhr. 

Geschlossen ist die Einrichtung in den Weihnachtsferien. An sonstigen schulfreien 

Tagen findet ein reduziertes Kursprogramm in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr statt. 

 

(5) Die außerunterrichtlichen Angebote gelten als schulische Veranstaltungen im Sinne 

des § 6 Abs. 2 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz. 

 

 

§ 2 Leitung der Offenen Ganztagsschule  

 

Die Leitung der Offenen Ganztagsschule obliegt dem Bürgermeister der Stadt Tornesch. Er 

ist verantwortlich für die betrieblichen und organisatorischen Angelegenheiten der Offenen 

Ganztagsschule. Die Leitung der Offenen Ganztagsschule strebt eine enge 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung und/oder einer von ihr beauftragten Lehrkraft an. 
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§ 3 Teilnahme 

 

(1) Die Teilnahme an den Nachmittagsangeboten der Offenen Ganztagsschule ist 

freiwillig. Die Anmeldung zu einem Angebot verpflichtet allerdings zur Teilnahme für ein 

Schulhalbjahr. Unberührt hiervon bleibt das Recht der Schule nach § 6 Abs. 2 

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, die Teilnahme an bestimmten schulischen 

Veranstaltungen im Rahmen des Ganztagsangebotes für einzelne Schülerinnen und 

Schüler für verbindlich zu erklären. 

 

(2) Es werden nur Schülerinnen und Schüler aufgenommen zu Beginn des 

Schulhalbjahres aufgenommen. Über die Aufnahme im laufenden Schulhalbjahr 

entscheidet die Leitung der Offenen Ganztagsschule nach Rücksprache mit der 

Schulleitung. 

 
(3) Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zum Besuch der Offenen 

Ganztagsschule erfolgt schriftlich durch die Erziehungsberechtigten unter Verwendung 

des entsprechenden Vordrucks. Die Anmeldung wird hierdurch verbindlich.  

 

(4) Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an einem bestimmten Kursangebot. Die 

Platzvergabe erfolgt nach der verfügbaren Platzzahl. Wenn mehr Anmeldungen als 

freie Plätze vorliegen, entscheidet das Los. 

 

(5) Eine verbindliche Anmeldung zur Ferienbetreuung erfolgt zum Beginn des Halbjahres 

mit der Buchung der Kurse für den Ganztag. Die Eltern sind verpflichtet ihr Kind 

mindestens drei Wochen in den Ferien, davon zwei Wochen am Stück, nicht 

anzumelden. 

 

§ 4 Abmeldung, Ausschluss 

 

(1) Eine Verlängerung der Teilnahme am Ganztagsangebot über das laufende Halbjahr 

hinaus ist nicht möglich.  

 

(2) Eine vorzeitige Abmeldung einer Schülerin / eines Schülers durch die 

Erziehungsberechtigten ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Ende des Monats 

möglich bei: 

 

1.  Änderung hinsichtlich der Personensorge für die Schülerin oder den Schüler, 

2.  Wechsel der Schule während des Schuljahres, 

3.  in besonderen Ausnahmefällen, über die die Leitung der Offenen Ganztagsschule 

nach Rücksprache mit der Schulleitung entscheidet. 

 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler kann durch die Leitung der Offenen Ganztagsschule 

nach Rücksprache mit der Schulleitung von der Teilnahme an außerunterrichtlichen 

Angeboten zeitlich befristet oder unbefristet ausgeschlossen werden, insbesondere 

wenn  

 

1. das Verhalten der Schülerin/des Schülers ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, 

2. die Schülerin oder der Schüler das Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt, 
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3. die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten von diesen 

nicht mehr möglich gemacht wird, 

4. der Schuldner/ die Schuldnerin mit der Gebühr für die Benutzung der 

Offenen Ganztagsschule mit zwei Monatsraten oder bis zur Höhe von zwei 

Monatsraten im Rückstand ist, 

5. die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unvollständig oder unrichtig waren 

bzw. sind. 

 

(4) Sofern gegen eine Schülerin oder einen Schüler eine Ordnungsmaßnahme nach § 25 

des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes festgesetzt wird, erstreckt sich diese 

auch auf die Offene Ganztagsschule. Die Gebührenpflicht nach §§ 6 ff bleibt währen 

der Ordnungsmaßnahme bestehen. 

 

§ 5 Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz 

 

(1) Die Offene Ganztagsschule ist ein Teil des schulischen Konzeptes. Die Schülerinnen 

und Schüler sind in der Unfallversicherung versichert. Ein Versicherungsschutz besteht 

nur auf dem Weg zur Einrichtung und von der Einrichtung, sowie in der Einrichtung 

selbst. Voraussetzung ist, dass das Kind keine, außer durch Verkehrssituationen 

begründete Umwege macht. 

 

(2) Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, einen Unfall, den das Kind im 

Zusammenhang mit dem Besuch der Offenen Ganztagsschule hat, unverzüglich im 

Sekretariat der Johannes-Schwennesen-Schule zu melden, damit diese ihrer 

Meldepflicht gegenüber der Unfallkasse Schleswig-Holstein nachkommen kann. 

 

(3) Wenn und soweit Schäden, die anlässlich der Benutzung der Offenen Ganztagsschule 

entstehen, nicht über bestehende Versicherungen, insbesondere der 

Verrechnungsstelle für Schulunfallschäden des Kommunalen Schadensausgleichs 

Schleswig-Holstein, ausgeglichen werden, tritt die Stadt Tornesch in keinerlei Haftung, 

es sein denn, ihr bzw. ihren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen fällt der Vorsatz der 

groben Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftungsbegrenzung in diesem Umfang erfasst 

jede Art von Schadensanspruch, insbesondere auch Ansprüche aus der Verletzung der 

Amtspflicht.  

 

(4) Aufsichtspersonen sind die im Angebot der Offenen Ganztagsschule eingesetzten 

Betreuungskräfte sowie die Kursleiterinnen und Kursleiter. 

 

(5) Die Aufsichtspflicht gegenüber den Schülerinnen und Schülern besteht nur während 

der Zeiten, in denen eine Schülerin oder ein Schüler für den Besuch der Offenen 

Ganztagsschule angemeldet wurde und diese auch tatsächlich besucht hat. 
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II.  Gebühren 

 

§  6 Benutzungsgebühren 

 

Für die Benutzung der Offenen Ganztagsschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. 

Sie dienen der teilweisen Deckung der laufenden Betriebs- und Personalkosten mit 

Ausnahme der Mittagsverpflegung sowie ggf. Materialkosten in Einzelkursen. 

 

 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühren für das Ganztagsangebot 

 

(1) Für die Benutzung der Offenen Ganztagsschule ist für jede Schülerin und jeden Schüler 

eine monatliche Gebühr in Höhe von 

 

 25,00 € für die Teilnahme an einem Tag 

(Unterrichtsschluss- 16:00 Uhr) pro Woche und 

 5,50 € für die Teilnahme am Spätdienst (16:00-17:00 Uhr)  

an einem Tag pro Woche 

 

zu entrichten. Die Benutzungsgebühren enthalten keine Kosten für die Mittags-

verpflegung. 

 

(2) Für die Teilnahme am Ferienprogramm der Offenen Ganztagsschule ist für jeden 

Schüler und jede Schülerin eine Gebühr pro gebuchten Tag in Höhe von  

 

 5,80 € für die Teilnahme pro Tag (08:00 Uhr- 16:00 Uhr) und 

 1,30 € für die Teilnahme am Spätdienst (16:00-17:00 Uhr) pro Tag 

 

zu entrichten. Die Benutzungsgebühren enthalten keine Kosten für die Mittags-

verpflegung. 

 

§ 8 Gebührenerhebung, Fälligkeit 

 

(1) Die Benutzungsgebühr ist monatlich im Voraus bis zum 05. des jeweiligen Monats in 

einer Summe zu zahlen. Die Zahlung soll nach Möglichkeit bargeldlos unter 

Verwendung des Lastschriftverfahrens erfolgen. 

 

(2) Bei einer Abmeldung endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die 

Abmeldung Berücksichtigung findet. Bei einem Ausschluss nach § 4 endet die 

Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem der Ausschluss erfolgt ist. 

 

§ 9 Zahlungspflichtiger 

 

(1) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr ist der oder die Unterhaltspflichtige verpflichtet, 

mehrere Unterhaltspflichtige sind Gesamtschuldner. 

 

(2) Die Zahlungspflicht beginnt mit der Anmeldung des Kindes. 
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III. Abschlussvorschriften 

 

§ 10 Bestimmung des Schulgesetzes 

 

Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt. 

 

§ 11 Datenverarbeitung 

 

 

Die Stadt Tornesch ist berechtigt, die für die Abwicklung der Benutzung der Offenen 

Ganztagsschule erforderlichen personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler 

und der oder des Erziehungsberechtigten gemäß § 13 Landesdatenschutzgesetz zu 

erheben, zu speichern und weiterzubearbeiten. 

Die Bestimmungen der §§ 30 ff. SchulG finden entsprechende Anwendung. 

 

§ 12 In Kraft treten 

 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend ab dem 01.01.2014 in Kraft und ersetzt ab diesem 

Zeitpunkt die Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die Offene Ganztagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule vom 27.06.2013. 

 

 

Tornesch, __________ 

 

 

Stadt Tornesch 

Der Bürgermeister 

 

Gez. Roland Krügel 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/783

öffentlich
07.02.2014

Henning Tams
Henry Stümer
Henning Tams

B-Plan 72 "Ahrenloher Straße - Baumschulenweg" 
Abwägung zur erneuten öffentlichen Auslegung, 
erneuter Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

03.03.2014 Bau- und Planungsausschuss
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Satzungsbeschluss zum B-Plan 72 wurde bereits am 18.06.2013 durch die 
Ratsversammlung gefasst. Am 10.12.2013 erfolgte eine Anpassung der Planung (die Fläche 
einer Wohnbaufläche wurde geringfügig vergrößert) und ein erneuter Auslegungsbeschluss 
wurde erforderlich. Die erneute Auslegung und Behördenbeteiligung hat zwischenzeitlich 
vom 10.01.-10.02.2014 stattgefunden. Die eingegangenen Stellungnahmen sind der 
Abwägungstabelle vom 12.02.2014 zu entnehmen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich, 
so dass der Satzungsbeschluss gefasst werden kann.   

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Planung wird vom Fachdienst Bauverwaltung und Stadtplanung erarbeitet.

.
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Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die während der Auslegung bzw. der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 
werden gemäß den Abwägungsvorschlägen vom 30.04.2013 und 12.02.2014 geprüft. 
Die Zusammenstellungen vom 30.04.2013 und 12.02.2014 sind Bestandteil dieses 
Beschlusses. Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund § 10 BauGB beschließt die Ratsversammlung den Bebauungsplans 72 für das 
Gebiet zwischen Baumschulenweg, Wendeanlage Feenstieg und der Ahrenloher Straße 
gem. beigefügtem Plan.

3. Die Begründung mit dem Umweltbericht wird gebilligt.
4. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung ist nach § 10 BauGB 

ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der Sprechstunden 
eingesehen und über den Inhalt des Planes Auskunft verlangt werden kann.

5. Der Satzungsbeschluss vom 18.06.2013 wird aufgehoben.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Abwägungsvorschläge vom 12.02.2014

(Abwägungsvorschläge vom 30.04.2013 siehe Vorlage VO/13/538)

(Planzeichnung, Legende, Begründung inkl. Umweltbericht und textl. Festsetzungen siehe 
Vorlage VO/13/753)
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AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 72 DER STADT TORNESCH 

ERNEUTE BETEILIGUNG GEM. §§ 4 ABS. 2 UND 3 ABS. 2 BAUGB / ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 
 
 

A. WEDER ANREGUNGEN NOCH HINWEISE ÄUßERTEN FOLGENDE BETEILIGTE: 
 
 

BETEILIGTER 

1. Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Schreiben vom 20.12.2013 

2.  Gemeinde Kummerfeld, über Amt Pinnau, Schreiben vom 07.01.2014 

3. Gemeinde Ellerhoop, über Amt Rantzau, Schreiben vom 08.01.2014 

4. Gemeinde Prisdorf, über Amt Pinnau, Schreiben vom 13.01.2014 

5. Gemeinde Heidgraben, über Amt Moorrege, Schreiben vom 15.01.2014 

6. azv Südholstein, Schreiben vom 08.01.2014 

7.  Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Außenstelle Südwest, Schreiben vom 29.01.2014 

8.  Amt Mooreege, Schreiben vom 16.12.2013 
 

9.  Amt Elmshorn-Land, Schreiben vom 06.01.2014 
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 Bebauungsplan Nr. 72 der Stadt Tornesch– Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit: Abwägungsvorschlag 2 

B. FOLGENDE BETEILIGTE ÄUßERTEN ANREGUNGEN ODER GABEN HINWEISE: 
 
 

1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe , Schreiben vom 08.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Gegen den erneut vorgelegten Plan und die erneute gleichzeitige öffentliche Ausle-
gung habe ich keine Bedenken, wenn meine im Zuge der Beteiligung nach § 4 (1) 
und § 4 (2) BauGB abgegebene Stellungnahmen - Az.: 219-555.811-56.048 vom 
18.07.2012 und 04.04.2013 berücksichtigt werden. 

 

Stellungnahme vom 18.07.2012 

 

Das ausgewiesene Plangebiet wird aus der 30. Änderung des gemeinsamen Flächen-
nutzungsplanes der Städte Uetersen und Tornesch sowie den Gemeinden Moorrege und 
Heidgraben entwickelt und grenzt mit seiner Nordwestseite innerhalb einer nach § 4 
StrWG festgesetzten Ortsdurchfahrt an die Landesstraße 110 "Ahrenloher Straße". 

Abwägung vom 18.07.2012 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Die verkehrliche Haupterschließung des Plangebietes soll über eine neue anzulegende 
U-förmige PIanstraße mit zwei Anbindungen an die Gemeindestraße "Baumschulenweg" 
erfolgen, welche in ihrem weiteren Verlauf in die Landesstraße 110 "Ahrenloher Straße" 
einmündet. Des Weiteren ist eine 3,50 m breite Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten von der Landesstraße 110 "Ahrenloher Straße" zum Quartier Qu. 1 vorgesehen. 

 

Diese soll entsprechend der Ziffer 6.2 "äußere Erschließung" der Begründung nur von 
Anliegern, wie z. B. Not- und Pflegefahrzeugen oder Versorgungsfahrzeuge genutzt 
werden. Gegen den vorgelegten Plan habe ich nur dann keine Bedenken, wenn folgende 
Punkte berücksichtigt werden: 

 

1. Alle Veränderungen an der Landesstraße 110 "Ahrenloher Straße" sind mit der Nie-
derlassung Itzehoe abzustimmen. Außerdem dürfen für den Straßenbaulastträger der 
Landesstraße keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen im Rahmen der Erschließungspla-
nung beachtet. 

2. Für die Einmündung der vorgenannten Erschließung des Quartiers Qu 1 in die Lan-
desstraße 110 "Ahrenloher Straße" ist ein detaillierter Entwurf aufzustellen und der Nie-
derlassung Itzehoe in dreifacher Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung vorzule-
gen. Dabei ist auch der Nachweis zu führen, ob ein Linksabbiegestreifen oder ein Auf-
stellungsbereich in der Landesstraße erforderlich wird. Als Entwurfsunterlagen sind min-
destens erforderlich: Lageplan M 1:500, Höhenplan mit Entwässerungseinrichtungen, 
Regelquerschnitt mit Deckenaufbauangaben und Erläuterungsbericht. 

Für die Prüfung des Straßenbauentwurfes bitte ich einen Zeitraum von mindestens 3 
Monaten zu berücksichtigen. 

Bevor Bauarbeiten an dem Knotenpunkt durchgeführt werden, muss eine Baudurchfüh-
rungsvereinbarung mit der Niederlassung Itzehoe geschlossen worden sein. 

Die Anbindung des Plangebietes an die Ahrenloher Straße erfolgt über die Straße Oh-
lenhoff. Dieser Knoten ist bereits bedarfsgerecht ausgebaut und voll beampelt. Ein Aus-
bau im Bereich der Einmündung des Baumschulwegs in die Landesstraße ist deshalb 
weder erforderlich noch beabsichtigt. 

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche im Bereich der Ahrenlo-
her Straße, wurde aus der Planung herausgenommen. Westlich des Teilbaugebietes 
Qu. 13 ist lediglich noch eine Geh- und Radweganbindung geplant. Die Äußerung ist 
daher hinfällig. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe , Schreiben vom 08.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

3. Die Sichtverhältnisse von der geplanten Erschließungsstraße in den Verkehrsraum 
der Landesstraße 110 "Ahrenloher Straße" dürfen nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt 
insbesondere für die vorfahrtsberechtigte Rad- und Gehwegfurt. 

Am Knotenpunkt Ohlenhoff/ Ahrenloher Straße sind ausreichende Sichtverhältnisse ge-
geben. Die auf die Ahrenloher Straße mündende GFL-Fläche ist nicht mehr Bestandteil 
der Planung. Die Äußerung ist daher hinfällig. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

4. Bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnah-
men gehe ich davon aus, dass die zu erwartenden Verkehrsmengen auf der Landes-
straße 110 "Ahrenloher Straße" berücksichtigt werden und die Bebauung ausreichend 
vor Immissionen geschützt ist. 

Dem Straßenbaulastträger für die Landesstraße 110 sind sämtliche Immissionsansprü-
che von der Hand zu halten. 

In der Begründung sind bereits Angaben zum Schallschutz enthalten. Im Rahmen einer 
schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 65 des Projektes "Tornesch 
am See", ebenfalls an der Ahrenloher Straße gelegen, wurde ermittelt, welche Beein-
trächtigungen durch die stark frequentierte Landesstraße zu erwarten sind. Die Ergeb-
nisse sind auch auf den Bebauungsplan Nr. 72 anwendbar. 

Die Äußerung ist bereits beachtet. 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des überörtlichen Verkehrs mit 
Ausnahme der Kreisstraßen. Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und -
verkehrlicher Hinsicht durch das Ministerium für Wirtschaft; Arbeit, Verkehr und Techno-
logie erfolgt nicht. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahme vom 04.04.2013 

 

Gegen den vorgelegten Plan und die gleichzeitigen öffentliche Auslegung habe ich nur 
dann keine Bedenken, wenn meine im Zuge der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB abge-
gebene Stellungahme vom 18.07.2012 vollinhaltlich berücksichtigt wird. Auf den Punkt 
02 der vorgenannten Stellungnahme weise ich ausdrücklich hin.  

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des überörtlichen Verkehrs mit 
Ausnahme der Kreisstraßen. Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher Hin-
sicht durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie erfolgt nicht.  

 

Abwägung vom 04.04.2013 

 

Die Stellungnahme vom 18.07.2012 ist bei der Planung vollinhaltlich berücksichtigt 
worden.  

Die Äußerung ist berücksichtigt. 

 

 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des Oberörtlichen Verkehrs 
mit Ausnahme der Kreisstraßen. 

Eine zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und -verkehrlicher Hinsicht 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie erfolgt nicht. 
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3. Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau, Schreiben vom 13.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ist darauf zu achten, dass die in das Ver-
bandsgewässer einzuleitenden Wassermassen die Menge eines landwirtschaftli-
chen Abflusses nicht überschreiten. 

Die Äußerung wird im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

Auch bei einer Versickerung ist sicherzustellen, dass die Wassermassenaus dem 
Überlauf die Menge eines landwirtschaftlichen Abflusses nicht überschreiten. Bei 
der Planung ist ferner darauf zu achten, dass es nicht zu Beeinträchtigungen oder 
Erschwernissen in der in unserem Zuständigkeitsbereich liegenden Gewässerunter-
haltung kommen darf. Satzungsgemäß ist ein 5-m breiter Räumstreifen am Ver-
bandsgewässer freizuhalten. 

Die Äußerung wird im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

Sofern diese Ausführungen keine Berücksichtigung finden, wird seitens des Ver-
bandes eine M-2-Betrachtung gefordert. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

4. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 22.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

der BUND bedankt sich für die Übersendung der Unterlagen und nimmt wie folgt 
Stellung: 

 

8.3 Erhalt von Bäumen 

8.4 Erhalt von Anpflanzungen im Bereich der öffentlichen Grünflächen 

8.5 Erhalt von Anpflanzungen im Bereich der privaten Grünflächen 

Bei Bautätigkeiten gilt die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die RAS-LP 4 "Schutz von Bäumen, 
Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen" 

 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die DIN ist unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu beachten. 

Festsetzungen bzw. Hinweise 

Gemäß § 202 BauGB LV. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in nutz-
baren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Bei 
Bautätigkeit ist die DIN 18915 und die DIN 18300 und für die Verwertung des Bo-
denaushubs die DIN 19731 anzuwenden. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die DIN ist unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu beachten. 
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4. BUND-Landesverband SH, Schreiben vom 22.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

§ 2 Abs. 1+2 BBodSchG besagt, dass der Boden unter anderem natürliche Funktio-
nen zum Erhalt von Lebensgrundlagen erfüllt. Zum Schutz dieser Funktionen sollte 
folgende Festsetzung mit aufgenommen werden: 

- Bodenverdichtungen sind durch den Baustellenbetrieb soweit wie möglich, zu 
vermeiden.  

 

- Der Anteil der Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

- Der Mutterboden muss gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und 
vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden 

 

- Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320 "Grundsätze des 
Landschaftsbaues" DIN 18915 "Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwe-
cke" und DIN 18300 "Erdarbeiten" beachtet werden 

 

- Alle Fahr- Platz- und Wegeflächen sind mit wasser- und luftdurchlässigen Aufbau 
herzustellen. Die für die Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens wesentlich 
mindernden Befestigungen - wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Betonierung 
- sind unzulässig. 

- Je Baum ist eine Offene Vegetationsfläche von 12 m² vorzusehen, die Baum-
scheiben sind zu bepflanzen. 

 

-Auf nicht bebauten Flächen ist die Durchlässigkeit des Bodens wieder herzustel-
len. 

 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Die DIN ist unabhängig von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu beachten. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und durch Festsetzung Nr. 9.7 
für Stellplatzflächen bereits beachtet. Für Zufahrtsbereiche gilt die Festsetzung 
nicht, um ihre Funktionsfähigkeit auf Dauer zu gewährleisten. 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und durch Festsetzung Nr. 9.4 
für Einzelbäume im Bereich von Verkehrsflächen bereits beachtet. 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  

 

Hinweis: 

Zum Schutz der Insekten und der Energieeinsparung sollten für die Straßenbeleuch-
tung LED Lampen (3000K oder 6000K)' oder zumindest Natriumdampfhochdruck-
lampen (SE/ST) bevorzugt werden. Die Zuordnung der Ausgleichsflächen (Größe, 
Lage und Entwicklungsziele) sollte nachgetragen werden. 

 

Die Äußerung wird im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Der Ausgleich erfolgt über den 
Flächenpool des Ökokontos der Stadt Tornesch. 

 
 

TOP 15

131 von 191 der Zusammenstellung



 

 
Z:\FD Planung\Allgemein Planung\B72_westlich_Baumschulenweg\Verfahren\B72_erneute_öffentliche_Auslegung\B72_Abwägung erneute Auslegung_140212.docx 

 Bebauungsplan Nr. 72 der Stadt Tornesch– Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit: Abwägungsvorschlag 6 

5. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 17.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

Untere Bodenschutzbehörde: 

Die Planänderung hat eine geringe Verschiebung der Baugrenzen für die Quartiere 
1 und 2. Aus Sicht des Bodenschutzes ergeben sich dadurch keine weitergehenden 
Anforderungen. 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Wasserbehörde: 

Oberflächenwasser 

Die unteren Wasserbehörde/Oberflächenwasser hat keine weiteren Anregungen 
oder Bedenken. 

Grundwasser 

Der Hinweis zum Beregnungsbrunnen auf dem angrenzenden Flurstücks 7/2 wird 
beachtet. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Untere Naturschutzbehörde: 

Keine Bedenken, die errechnete Ausgleichsfläche in der Größe von 10.490 m² ist 
nachzuweisen. 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Der Ausgleich erfolgt über den 
Flächenpool des Ökokontos der Stadt Tornesch. 

Gesundheitlicher Umweltschutz: 

Den Festlegungen zum Lärmschutz wird zugestimmt. Weitere Anregungen beste-
hen nicht. 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  

 
 

6. Handwerkskammer Lübeck, Schreiben vom 07.02.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG  

nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger 
Angelegenheit aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vor-
gebracht werden. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeinträchtigt werden, 
wird sachgerechter Wertausgleich und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Be-
triebe erwartet. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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7. Deutsche Telekom, Schreiben vom 16.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte L S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Wir bitten um Übersendung der Unterlagen in Dateiform (pdf) zur internen Weiter-
gabe der Information an unsere Ausbauplaner. 

 

 
 

C. VON DER ÖFFENTLICHKEIT WURDEN KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 
 
 
Aufgestellt: Tornesch, 12.02.2014 

 

gez. 
H.Tams 
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Beschlussvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/766

öffentlich
20.01.2014

Henning Tams
Henry Stümer
Henning Tams

42. Änderung des Flächennutzungsplans "Hasweg-Schebbel"
Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Feststellungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

03.02.2014 Bau- und Planungsausschuss
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die 42.FNP-Änderung beinhaltet die Umwidmung von als „Dorfgebiet“ (MD) festgesetzten 
Flächen in als dem „Wohnen“ (W) dienenden Flächen und erfolgt parallel zur Aufstellung des 
B-Plans 86 „Hasweg - Schebbel“. 

Am 21.10.2013 fasste der Bau- und Planungsausschuss den Auslegungsbeschluss. Die 
Auslegung hat vom 25.11.13 - 27.12.13 stattgefunden. Eingegangene Stellungnahmen samt 
Abwägungsvorschlägen sind der Abwägungstabelle vom 20.01.14 zu entnehmen, eine 
Änderung der Planunterlagen wird nicht erforderlich.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Planung wird vom Fachdienst Bauverwaltung und Stadtplanung erarbeitet.
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Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die während der Auslegung bzw. der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 
werden gemäß den Vorschlägen der Verwaltung vom 20.01.2014 geprüft. Die 
Zusammenstellung vom 20.01.2014 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Die Ratsversammlung beschließt die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes.

3. Die Begründung mit dem Umweltbericht wird gebilligt.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 
Genehmigung vorzulegen und danach die Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 
Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt des Planes Auskunft verlangt werden 
kann.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Planzeichnung (unverändert)
Abwägungstabelle vom 20.01.2014

(die Begründung sowie der Umweltbericht zur 42.FNP-Änderung haben sich nicht verändert 
und sind der Vorlage VO/13/678 zu entnehmen)
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Stadt Tornesch 

 

Aufstellung der 42.FNP-Änderung „Hasweg-Schebbel“ der Stadt Tornesch  
Abwägung über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB  
 

 
Folgende Behörden, Nachbargemeinden oder Träger öffentlicher Belange äußerten in Ihren Stellungnahmen weder Bedenken noch 
Anregungen: 

 

1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Schreiben vom 11.12.2013  

2. Gemeinde Appen, Schreiben vom 03.12.2013 

3.  Gemeinde Heidgraben, Schreiben vom 19.12.2013 

4.  Gemeinde Moorrege, Schreiben vom 28.11.2013 

5.  Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Schreiben vom 02.12.2013 
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Folgende Behörden, Nachbargemeinden oder Träger öffentlicher Belange äußerten in Ihren Stellungnahmen Hinweise und /oder Be-
denken: 

 

 

1. Schleswig-Holstein Netz AG, Schreiben vom 16.09.2013 (per Mail am 18.12.2013) 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Gegen die Aufstellung des B-Planes 86 und die Änderung des Flächennut-
zungsplanes des B-Planes 47 bestehen unsererseits keine Bedenken. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 

  
Die vorhandenen Strom- und Gasversorgungsleitungen des Netzbetriebes 
Schleswig-Holstein und der Stadtwerke Tornesch in den Gehweg-
/Straßenbereichen sind zu beachten. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 
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2. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 19.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Es sind keine neuen Erkenntnisse in das Verfahren eingestellt worden, 
so dass ich die nachstehende Stellungnahme aufrechterhalten: 
 
Der unteren Bodenschutzbehörde sind keine schädlichen Bodenverän-
derungen, Altablagerungen oder Altstandorte im Plangeltungsbereich 
bekannt. Durch die 42.Änderung des F-Planes von MD zum WA wer-
den keine bodenschutzrechtlichen Belange berührt. 
In der Begründung zum B-Plan 86 wird auf die Informationsverpflich-
tung zur Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde des Krei-
ses Pinneberg nach Landesbodenschutzgesetz hingewiesen, wenn 
Anhaltspunkte für Bodenbelastungen festgestellt werden. Dieser Hin-
weis ist zum gegenwärtigen Kenntnisstand ausreichend, denn er ent-
hält eine konkrete Handlungsanweisung in Bezug auf Bodenbelastun-
gen. 
 
Anmerkung: 
Auf dem Luftbild von 2009 ist zu erkennen, dass ein Teil der überbau-
baren Fläche als Hofplatz genutzt wird/wurde. Über verwendete Mate-
rialien des Unterbaus und der Hofbefestigung liegen keine Informatio-
nen vor. Zur Ausnutzung des Baurechtes wird diese sicherlich vom 
Grundstück entfernt. Bei der Entsorgung/ Wiederverwertung außerhalb 
des Grundstückes, sind die abfallrechtlichen Kriterien des Kreises Pin-
neberg zu beachten. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 
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2. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 19.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Untere Wasserbehörde: 
Die 42.Änderung des F-Plans der gemeinde Tornesch kann aus Sicht 
der unteren Wasserbehörde dann verwirklicht werden, wenn durch ge-
eignete Maßnahmen sichergestellt wird, dass sich die Abflussmengen 
vom betroffenen F-Plan-Gebiet nicht erhöhen. 
 
 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 
 
 

Grundwasser 
Keine Anmerkungen 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Keine Bedenken 
 
 
Gesundheitlicher Umweltschutz: 

Ich stimme den Ausführungen der Begründung bzgl. Schallschutz zu 
und haben keine weiteren Anregungen. 

 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Stadt Tornesch 42.FNP-Änderung „Hasweg-Schebbel“ der Stadt Tornesch – öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB;  Abwägungsvorschlag  5 

 

3. Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, Schreiben vom 17.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

(AZ: 25.30-274/13) 
Zu dem o. a. B-Plan werden von hier im Einvernehmen mit der Polizei-
direktion Bad Segeberg SG 1.3 folgende Anregungen bzw. Bedenken 
erhoben: 
 
Die Einmündung der Zufahrt ist wie eine Grundstückszufahrt zu gestal-
ten. Über die Zufahrt sollen zukünftig nur die im Plan festgelegten 
sechs Wohneinheiten erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wird die 
Zufahrtsbreite von 4m als noch ausreichend angesehen. Sofern es in 
diesem Bereich allerdings zu Begegnungsverkehr kommt, sollte eine 
Ausweichmöglichkeit vorhanden sein, damit ein Zurückstoßen in den 
Hasweg verhindert wird. Die verkehrliche Situation sollte durch die ge-
ringe Entfernung der Zufahrt zum Einmündungsbereich der Pinneber-
ger Straße (L 107) nicht zusätzlich belastet werden.  
 
Die Sichtdreiecke im Einmündungsbereich der Zufahrt zum Hasweg 
sind festzulegen. 

 

 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Planzeichnung wird um die Darstellung der Sichtdreiecke ergänzt. 
 
 

Es sollten ausreichend Stellflächen auf den Privatgrundstücken 
für die Kraftfahrzeuge der Anwohner und deren Besucher ein-
geplant werden 

 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens beachtet. 
 

 
 
Aufgestellt: Tornesch, den 20.01.2014 

TOP 16

141 von 191 der Zusammenstellung



Vorlage «VONAME» der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/2

Beschlussvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/758

öffentlich
15.01.2014

Henning Tams
Henry Stümer
Henning Tams

B-Plan 86 "Hasweg-Schebbel"
Abwägung zur öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

03.02.2014 Bau- und Planungsausschuss
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Über die Planung wurde am 21.10.2013 zuletzt beraten, der Bau- und Planungsausschuss 
fasste damals den Auslegungsbeschluss. Zwischenzeitlich wurden, wie in der letzten 
Vorlage angekündigt, Lärmpegelbereiche entsprechend der Aussagen der schalltechnischen 
Untersuchung ergänzt. Die öffentliche Auslegung sowie die Behördenbeteiligung haben vom 
25.11.-27.12.2013 stattgefunden. Die eingegangenen Stellungnahmen sind der 
Abwägungstabelle zu entnehmen. In Folge der Behördenbeteiligung wurden geringfügige 
Änderungen der Planzeichnung (Ergänzung der Darstellung von Sichtdreiecken) und der 
textlichen Festsetzungen (ausnahmsweise Zulässigkeit einer zweiten Wohneinheit je 
Wohngebäude) vorgenommen. Eine erneute Auslegung wird nicht erforderlich, der 
Satzungsbeschluss kann gefasst werden. 

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
Die Planung wird vom Fachdienst Bauverwaltung und Stadtplanung erarbeitet, der 
Umweltbericht wurde durch das Büro Zumholz erstellt, Mittel stehen im Haushalt bereit.
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Vorlage «VONAME» der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/2

Zu E: Beschlussempfehlung  

1. Die während der Auslegung bzw. der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 
werden gemäß den Vorschlägen der Verwaltung vom 14.01.2014 geprüft. Die 
Zusammenstellung vom 14.01.2014 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund § 10 BauGB beschließt die Ratsversammlung den Bebauungsplans 86 für 
das Gebiet südlich des Haswegs in einer Tiefe von ca. 40 bis 70 m, südwestlich der 
Pinneberger Str. (Landesstraße L107) in einer Tiefe von ca. 40 bis 80 m und westlich 
des Schebbels in einer Tiefe von ca. 20 bis 130 m gem. beigefügtem Plan.

3. Die Begründung samt Umweltbericht wird gebilligt. 

4. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung ist nach § 10 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo 
der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt des Planes Auskunft verlangt werden 
kann.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Planzeichnung
Legende
Textliche Festsetzungen (Teil B)
Begründung
Umweltbericht (unverändert, s. Vorlage VO/13/677)

TOP 17

143 von 191 der Zusammenstellung



H
a

sw
e
g

P
innebergerStraße

Schebbel

C
a

rp
o
rt

G
ra

b
e

n
ü

b
e

rb
a
u
t

S
c
h

u
p

p
e
n

Garage

T
e
ich

Schuppen

S
c
h

u
p

p
e
n

Schuppen

N

4
,0

3,0

3
,0

3
,0

3,0

W
AF

H
1

0
,0

0
m

G
R

Z
0

,2
5

E

≥
3

5
°

m
a

x
.

1
W

E
je

W
o

h
n

g
e

b
ä

u
d
e

T
H

4
,5

0
m

G
.+

F
.+

L
.

z
g

.
A

n
+

V
+

S
P

riv
.

W
AF

H
1

0
,0

0
m

G
R

Z
0

,2
5

E

≥
3

5
°

m
a

x
.

1
W

E
je

W
o

h
n

g
e

b
ä

u
d
e

T
H

4
,5

0
m

S
ta

d
t
T

o
rn

e
s
c
h

B
e

b
a

u
u

n
g

s
p

la
n

N
r.

8
6

-
H

a
s
w

e
g
,
S

c
h

e
b

b
e
l

-

S
T
A
D

T
T
O

R
N

E
S
C
H

B
a
u
-

u
n
d

P
la

n
u
n
g
sa

m
t

F
D

B
a
u
v
e
rw

a
ltu

n
g

u
n
d

S
ta

d
tp

la
n
u
n
g

W
ittsto

ck
e
r

S
tr.7

2
5
4
3
6

T
o
rn

e
sch

T
e
le

fo
n
:

(0
4
1
2
2
)

9
5

7
2

0

T
e
le

fa
x
:

(0
4
1
2
2
)

9
5

7
2

3
3
3

E
m

a
il:

in
fo

@
to

rn
e
sch

.d
e

In
te

rn
e
t:

w
w

w
.to

rn
e
sch

.d
e

g
e

z
.

T
a

S
ta

n
d

:
1

4
.0

1
.2

0
1

4

M
a

ß
sta

b
1

:
5

0
0

B
8

6
_

P
la

n
z
e

ich
n

u
n

g
_

1
4

0
1

1
4

.p
d

f

TOP 17

144 von 191 der Zusammenstellung



1
.

A
rt

d
e

r
b

a
u

lic
h

e
n

N
u

tzu
n

g
(§

9
A

b
s

.
1

N
r.

1
B

a
u

G
B

,
§

§
1

b
is

1
1

B
a
u

N
V

O
)

A
llg

e
m

e
in

e
W

o
h

n
g

e
b

ie
te

(§
4

B
a

u
N

V
O

)

3
.

B
a

u
w

e
is

e
,

B
a

u
lin

ie
n

,
B

a
u

g
re

n
ze

n
(§

9
A

b
s

.
1

N
r.

2
B

a
u

G
B

,
§

§
2

2
u

n
d

2
3

B
a
u

N
V

O
)

B
a

u
g

re
n

ze

4
.

G
rü

n
flä

c
h

e
n

(§
9

A
b

s
.

1
N

r.
1

5
u

n
d

A
b

s
.
6

B
a
u

G
B

)

P
riv

a
te

G
rü

n
flä

ch
e

5
.

W
a

s
s

e
rflä

c
h

e
n

u
n

d
F

lä
c

h
e

n
fü

r
d

ie
W

a
s
s
e
rw

irts
c
h

a
ft,

d
e

n
H

o
c

h
w

a
s

s
e

rs
c

h
u

tz
u

n
d

d
ie

R
e

g
e

lu
n

g
d

e
s

W
a
s
s
e
ra

b
flu

s
s
e
s

(§
9

A
b

s
.

1
N

r.
1

6
u

n
d

A
b

s
.
6

B
a
u

G
B

)

W
a

s
s
e

rflä
c
h

e
n

(T
e
ich

)

2
.

M
a

ß
d

e
r

b
a

u
lic

h
e
n

N
u

tzu
n

g
(§

9
A

b
s

.
1

N
r.

1
B

a
u

G
B

,
§

1
6

B
a
u

N
V

O
)

F
irs

th
ö

h
e

a
ls

H
ö

c
h

s
tm

a
ß

,
z
.

B
.
1
0
,0

0
m

(g
e

m
e

s
s
e

n
a

b
F

a
h

rb
a

h
n

o
b

e
rk

a
n
te

d
e
r

n
ä

c
h

s
tg

e
le

g
e

n
e

n
ö

ffe
n

tlic
h

e
n

V
e

rk
e

h
rsflä

ch
e
)

n
u

r
E

in
z
e

lh
ä

u
s
e

r
z
u
lä

ssig

G
ru

n
d

flä
c
h

e
n

z
a

h
l,

z
.

B
.

G
R

Z
0
,2

5
G

R
Z

0
,2

5

F
H

1
0

,0
0

m

T
H

4
,5

0
m

T
ra

u
fh

ö
h

e
a

ls
H

ö
c
h

s
tm

a
ß

,
z
.

B
.
4
,5

0
m

(g
e

m
e

s
s
e

n
a

b
F

a
h

rb
a

h
n

o
b

e
rk

a
n
te

d
e
r

n
ä

c
h

s
tg

e
le

g
e

n
e

n
ö

ffe
n

tlic
h

e
n

V
e

rk
e

h
rsflä

ch
e
)

I.
F

e
s

ts
e

tz
u

n
g

e
n

n
a

c
h

§
9

A
b

s
.
1

B
a
u

G
B

P
riv.

L
e

g
e

n
d

e

6
.

P
la

n
u

n
g

e
n

,
N

u
tz

u
n

g
s

re
g

e
lu

n
g

e
n

,
M

a
ß

n
a
h

m
e
n

u
n

d
F

lä
c
h

e
n

fü
r

M
a

ß
n

a
h

m
e

n
z
u

m
S

c
h

u
tz

,
z
u

r
P

fle
g

e
u

n
d

zu
r

E
n

tw
ic

k
lu

n
g

v
o

n
N

a
tu

r
u

n
d

L
a

n
d

s
c

h
a

ft
(§

9
A

b
s

.
1

N
r.

2
0
,
2
5

u
n

d
A

b
s
.
6

B
a
u

G
B

)

U
m

g
re

n
z
u

n
g

v
o

n
F

lä
c
h

e
n

z
u

m
A

n
p

fla
n
ze

n
vo

n
B

ä
u

m
e

n
,

S
trä

u
c
h

e
rn

u
n

d
s
o

n
stig

e
n

B
e

p
fla

n
z
u

n
g

e
n

7
.

S
o

n
s

tig
e

P
la

n
ze

ic
h

e
nG
re

n
z
e

d
e

s
rä

u
m

lic
h

e
n

G
e

ltu
n

g
s
b

e
re

ich
s

d
e
s

B
e

b
a

u
u

n
g

s
p

la
n

s
(§

9
A

b
s
.

7
B

a
u
G

B
)

M
U

m
g

re
n

z
u

n
g

v
o

n
F

lä
c
h

e
n

fü
r

N
e

b
e

n
a
n
la

g
e
n
:

M
ü

lls
a

m
m

e
lp

la
tz

(§
9

A
b

s
.

1
N

r.
4

B
a
u
G

B
)

M
it

G
e

h
-,

F
a

h
r-

u
n

d
L

e
itu

n
g

s
re

c
h

te
n

z
u

g
u
n
ste

n
d
e
r

A
n

lie
g

e
r,

V
e

rs
o

rg
u

n
g

s
trä

g
e

r
u

n
d

S
ta

d
t

z
u

b
e
la

ste
n
d
e

F
lä

c
h

e
n

(§
9

A
b

s
.

1
N

r.
2
1

B
a
u
G

B
)

G
.+

F
.+

L
.

z
g

.
A

n
+

V
+

SS
t

U
m

g
re

n
z
u

n
g

v
o

n
F

lä
c
h

e
n

fü
r

N
e

b
e

n
a
n
la

g
e
n
:

G
a

ra
g

e
n

,
C

a
rp

o
rts

u
n

d
S

te
llp

lä
tze

(§
9

A
b

s
.

1
N

r.
4

B
a
u
G

B
)

U
m

g
re

n
z
u

n
g

v
o

n
F

lä
c
h

e
n

fü
r

d
e
n

E
rh

a
lt

v
o

n
G

e
h

ö
lze

n

Z
u

m
A

n
p

fla
n

z
e

n
fe

s
tg

e
s
e

tz
te

B
ä
u
m

e
(§

9
A

b
s
.

1
N

r.
2

5
B

a
u
G

B
)

Z
u

m
E

rh
a

lt
fe

s
tg

e
s
e

tz
te

B
ä
u
m

e
(§

9
A

b
s
.

1
N

r.
2

5
B

a
u
G

B
)

U
m

g
re

n
z
u

n
g

v
o

n
F

lä
c
h

e
n

z
u

m
E

rh
a
lt

u
n
d

A
n

p
fla

n
z
e

n
v
o

n
G

e
h

ö
lze

n

II.
D

a
rs

te
llu

n
g

e
n

o
h

n
e

N
o

rm
c
h

a
ra

k
te

r

G
e

b
ä

u
d

e
b

e
s
ta

n
d

E
in

g
e

m
e

s
s
e

n
e

r
B

a
u

m
b

e
sta

n
d

D
a

c
h

n
e

ig
u

n
g

a
ls

M
in

d
e

s
tm

a
ß

,
z
.
B

.
≥

3
5
°

≥
3

5
°

F
lu

rs
tü

c
k
s
g

re
n

z
e

,
v
o
rh

a
n
d
e
n

F
lu

rs
tü

c
k
s
n
u
m

m
e
r

G
e

b
ä

u
d

e
,

k
ü

n
ftig

fo
rtfa

lle
n
d

4
2

/2

v
o

rg
e

s
c
h

la
g

e
n

e
F

lu
rs

tü
cksg

re
n
ze

L
P

B
IV

L
ä

rm
p

e
g

e
lb

e
re

ic
h

e
(z

.B
.

L
ä

rm
p

e
g

e
lb

e
re

ich
IV

)
(V

g
l.

te
x
tl.

F
e

s
ts

e
tz

u
n

g
e
n

1
.1

)

A
b

g
re

n
z
u

n
g

u
n

te
rs

c
h

ie
d

lic
h

e
r

N
u
tzu

n
g
e
n

S
ic

h
td

re
ie

ck

TOP 17

145 von 191 der Zusammenstellung



Bebauungsplan 86 „Hasweg – Schebbel“ - Stadt TorneschStadt Tornesch 1 
Teil B -Text -Teil B -Text - / Stand:  13.01.2014 28.10.2013 

 
 

Teil B Text 
 
I.  Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 
 
1. Baulicher Schallschutz (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 

Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen vor Verkehrslärm werden die in der Plan-
zeichnung dargestellten Lärmpegelbereiche nach DIN 4109, Schallschutz im Hoch-
bau für Neu-, Um- und Ausbauten festgesetzt. Die Festsetzungen gelten für die Nord- 
und Ost-fassaden, für die Süd- und Westfassaden gelten um jeweils eine Stufe nied-
rigere Lärmpegelbereiche. 
 
Den genannten Lärmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den 
passiven Schallschutz: 
 

Lärmpegelbereich nach 
DIN 4109  

 

Maßgeblicher Außen-
lärmpegel La  

 

erforderliches bewertetes Schalldämmmaß der 
Außenbauteile 1) R´w,res  
erforderliches bewertetes Schalldämmmaß der 
Außenbauteile 1) R´w,res  

 
 

dB(A)  
 

Wohnräume 
dB 

Büroräume 2)  
dB 

III 61 - 65  
 

35 30 

IV 66-70 40 35 

 
1) resultierendes Schalldämmmaß des gesamten Außenbauteils (Wände, Fenster und Lüftung zusammen)  
2) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 
Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
 
Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Lüf-
tung) müssen den Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches genügen.  
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbautei-
le der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzu-
weisen.  
Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich für Schlaf- und 
Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygieni-
sche Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende 
Weise sichergestellt werden kann.  
In den Obergeschossen sind an den der Landesstraße L107 zugewandten Fassaden 
bis zu einem Abstand von 57 m zur Straßenmitte der Landesstraße L107 bauliche 
Anlagen mit schutzbedürftigen Nutzungen geschlossen auszuführen (Ausschluss von 
Außenwohnbereichen).  
Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen 
eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung an 
den Gebäudefassaden geringere Beurteilungspegel resultieren. Bei diesem Einzel-
nachweis ist der maßgebliche Außenlärmpegel abweichend von der DIN 4109 wie 
folgt zu ermitteln:  
Addition von 3 dB(A) und weiteren 5 dB(A) auf den Beurteilungspegel tags aus Ge-
samtverkehrslärm. 

 
2. Grundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 

Die Mindestgrundstücksgröße je Einzelhaus beträgt 600 m².  
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3. Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 

Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen sind nur auf den überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie auf den dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. 

 
4. Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

In Wohngebäuden ist  höchstens 1 Wohnung zulässig. Ausnahmsweise kann eine 2. 
Wohneinheit zugelassen werden. 

 
 

II.  Festsetzungen zur Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 

1. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 

1.1 Der in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Baum ist auf Dauer zu erhal-
ten. Im Wurzelbereich des Baumes (Kronenbereich + 1,50m) sind Nebenanlagen, 
Garagen und Stellplätze unzulässig. Bei Abgang des Baumes ist gleichwertiger Er-
satz an Ort und Stelle zu leisten.  
 

1.2 Die Fläche zum Erhalt von Anpflanzungen dient dem Erhalt der dort stockenden 
Laubgehölzhecke aus Buchen auf einer 3,00 m breiten offenen Vegetationsfläche. 
Die Gehölze sind dauerhaft zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln; bei Abgang der 
Gehölze ist gleichwertiger Ersatz an Ort und Stelle zu leisten. 
 

2. Erhaltung und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 

 
Die Fläche zum Erhalt und Anpflanzen von Gehölzen dient dem Erhalt und der Er-
gänzung der dort stockenden Laubgehölzhecke aus Buchen auf einer 3,00 m breiten 
offenen Vegetationsfläche. Die Gehölze sind dauerhaft zu sichern, zu pflegen und zu 
entwickeln; bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz an Ort und Stelle zu 
leisten. 
 

3. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

3.1 An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind Laubbäume einer stand-
ortgerechten Art (Hochstamm mit Stammumfang mind. 16 - 18 cm) innerhalb einer 
durchgehenden offenen Vegetationsfläche zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz an Ort und Stelle zu leisten. 

 
Artenvorschläge: 
vorzugsweise Hochstamm-Obstbäume, ansonsten eignen sich auch 
Zierapfel (Malus ‚Rudolph‘) 
Rotdorn (Crataegus laevigata ‚Paul’s Scarlet) 
 
Die Vegetationsfläche ist als Wiese zu entwickeln und dauerhaft zu sichern, zu pfle-
gen und zu entwickeln. Um ein Befahren und Beparken auszuschließen, ist die Ve-
getationsfläche zu der Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht hin dauerhaft durch 
geeignete Mittel abzugrenzen; als geeignete Mittel sind z. B. Findlinge, Poller, Natur-
steinstelen zu verwenden. 
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3.2 Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
an der südlichen Plangebietsgrenze dient der Anlage einer Laubgehölzhecke auf ei-
ner 3,00 m breiten offenen Vegetationsfläche. Die Gehölze sind dauerhaft zu sichern, 
zu pflegen und zu entwickeln; bei Abgang der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz an 
Ort und Stelle zu leisten. 

 
Artenvorschläge: 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
Weißbuche (Carpinus betulus) 

 
4. Im Bereich der Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen sind Garagen, Carports, Stell-
platze, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, jede Art Flächenbefestigungen / 
Flächenversiegelungen, Abgrabungen, Geländeaufhöhungen sowie jede Art Lei-
tungsbauarbeiten unzulässig. 

 
5. Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB)  

Die private Grünfläche mit Wasserfläche an der westlichen Plangebietsgrenze dient 
dem Erhalt eines gut eingewachsenen Gartenteiches mit Obstbäumen und Sträu-
chern.  

 
 

III.  Festsetzungen nach § 84 Abs. 2 Landesbauordnung (Schl.-H.) 
 

1. Dachneigung 
 

Die zulässige Neigung für dauerhaft begrünte Dächer (Grasdach) beträgt ≥ 0º. 
 
Für Eingangsüberdachungen, Erker, Gauben, Wintergarten, für Nebengebäude (§ 14 
BauNVO) sowie für Garagen und Carports gilt die Dachneigung ≥ 0º.  
 
 

2. Fläche für Nebenanlage: Müllsammelplatz 
 
Die Fläche für Nebenanlagen (Müllsammelplatz) ist in voller Höhe durch Laubhecken 
einzugrünen. Alternativ ist auch eine Eingrünung durch begrünte Zäune in voller Hö-
he zulässig. Für notwendige Durchgänge/Zuwegungen sind Öffnungen möglich. 
 
Artenvorschläge (Hecke): 
Rotbuche (Fagus sylvatica) 
Weißbuche (Carpinus betulus) 
 
Artenvorschläge (Rank-/Kletterpflanzen): 
Engelmanns-Wein (Parthenocissus quinquefolia ‚Engelmannii‘) 
Walrebe (Clematis vitalba) 
 

IV. Hinweis 
 
Es gilt die Ortsgestaltungssatzung der Stadt Tornesch. 
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Aufgestellt: Tornesch,  01.10.2013 
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Stadt Tornesch - Bebauungsplan Nr. 86  
für das Gebiet südlich des Haswegs in einer Tiefe von ca. 40 bis 70  m, südwestlich der Pin-
neberger Str. (L 107) in einer Tiefe von ca. 40 bis 80 m und westlich des Schebbels in einer 
Tiefe von ca. 20 bis 130 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Tornesch 
- Der Bürgermeister - 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 
 
 
Bearbeiter: 
 
Dipl.-Ing. Henning Tams (Stadt Tornesch, Fachdienst Bauverwaltung und Stadtplanung) 
 
 
 
 
Verfahrensstand:  Satzungsbeschluss öffentliche Auslegung 
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1 Lage des Plangebietes, Allgemeines 
 
Das ca. 0,31 ha große Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 86 liegt im südlichen Bereich 
des Stadtgebietes der Stadt Tornesch im Ortsteil Esingen. Der Geltungsbereich befindet sich 
südlich des „Haswegs“ und der „Pinneberger Str.“ (L107) und westlich der Straße „Scheb-
bel“. Im Westen, Norden und Osten des Plangebiets befinden sich bebaute Grundstücke, die 
überwiegend der Wohnnutzung dienen, im Süden grenzen landwirtschaftliche Flächen an.  
 

 
 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 

 
 

2 Planungsanlass und Planungsziele 
 
Im südlichen Esingen sind in den vergangenen Jahren mehrere Einfamilienhäuser und Dop-
pelhäuser entstanden. Im Eckbereich von Hasweg, Pinneberger Str. und Schebbel ist durch 
diese nachverdichtende Bebauung eine Situation entstanden, in der eine ehemals als Hofflä-
che und Hauskoppel genutzte Fläche nun von drei Seiten von bebauten Grundstücken um-
geben ist.  
 
Planungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bereitstel-
lung von Wohnbauflächen zu schaffen und die Errichtung von Einfamilienhäusern zu ermög-
lichen. Weiteres Ziel ist die landschaftsbild-verträgliche Gestaltung des Dorfrandbereiches. 
Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes können im Bereich Esingen kurzfristig weitere 
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Wohnbauflächen zur Verfügung gestellt werden, ohne das Landschaftsbild wesentlich zu 
beeinträchtigen. Da es sich um eine Bebauung in zweiter Bautiefe handelt, ist keine öffentli-
che Erschließungsstraße erforderlich. 
 
Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz sind auf Grund der bisher z.T. bereits als 
Hof- und Betriebsflächen intensiv genutzten Flächen und der bereits vorhandenen benach-
barten Bebauung als eher gering einzuschätzen. Der Entwurf zum Bebauungsplan beinhaltet 
Maßnahmen zum Erhalt von Grünstrukturen und zur Anpflanzung von Hecken und Bäumen, 
so dass der Eingriff natur- und landschaftsverträglich gestaltet werden kann.  
 

3 Rechtlicher Planungsrahmen 

3.1 Vorbereitende Bauleitplanung 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet aufgrund der zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans noch bestehenden und prägenden landwirtschaftlichen 
Nutzung als Dorfgebiet (MD) gemäß § 5 BauNVO dargestellt. Dorfgebiete dienen der Unter-
bringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der 
Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der 
Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. 
 
Nach heutiger Rechtsauffassung dürfen Dorfgebiete allerdings nur dann dargestellt bzw. 
festgesetzt werden, wenn land- oder forstwirtschaftliche Betriebsstellen vorhanden oder de-
ren Ansiedlung geplant bzw. zumindest theoretisch möglich ist. Nachdem die landwirtschaft-
liche Nutzung im Geltungsbereich dauerhaft eingestellt worden ist, fehlt es hier an dieser 
Voraussetzung. Die Entwicklung des Gebietes kann sich somit an den in der Nachbarschaft 
prägenden (Wohn-) Nutzungen orientieren. 
 
Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gebietes und die dörfliche Struktur werden 
durch die Ausweisung als allgemeines Wohngebiet im Bebauungsplan nicht beeinträchtigt. 
Zeitgleich mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird der Flächennutzungsplan entspre-
chend geändert.  
 
Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan lässt das zurzeit 
geltende Planungsrecht erkennen. 
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Abbildung 3 - Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 

 

3.2 Verbindliche Bauleitplanung 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 86 besteht kein rechtskräftiger Bebauungs-
plan. Der überplante Bereich ist lediglich Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 41 
„Hafenstr.“, für den am 18.06.1991 der Aufstellungsbeschluss gefasst wurde, dessen Plan-
verfahren jedoch nicht weiter verfolgt wurde. 
 

 
4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung 
Allgemeines Wohngebiet 
Die Bauflächen des Plangebietes werden als allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) festge-
setzt. 

 
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen; zulässig sind Wohngebäude, die 
der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe. Darüber hinaus sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke ebenfalls zulässig. Andere wohnverträgliche Nutzun-
gen können ausnahmsweise zugelassen werden, um eine begrenzte Nutzungsvielfalt zu 
ermöglichen. 
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Ausschluss von Nutzungen  
Für das Dorfgebiet wird die Ausnahme im § 5 Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) gem. 
§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO unverändert  nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 
Grundflächenzahl 
Das Maß der baulichen Nutzung wird zunächst durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. 
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind.  
 
Um dem dörflichen Charakter der Umgebung zu entsprechen und eine bessere landschaftli-
che Einbindung im Dorfrandbereich zu erreichen, wird eine Grundflächenzahl von 0,25 fest-
gesetzt.  
 
Gebäudehöhe 
Als zweiter Bestimmungsfaktor für das Maß der baulichen Nutzung wird die zulässige Trauf- 
und Firsthöhe festgesetzt. Die Trauf- und Firsthöhe wird bezogen auf die Höhenlage der öf-
fentlichen Verkehrsflächen. 
 
Dabei wird die zulässige Firsthöhe auf max. 10,00 m festgesetzt und die Traufhöhe auf 
4,50 m. Diese Festsetzung entspricht dem in der Nachbarschaft vorhandenen Bestand und 
stellt sicher, dass sich die neuen Gebäude in die Nachbarschaft einfügen.  

4.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese sind so ge-
schnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch inner-
halb des Baufensters realisiert werden kann. 
 
Zu den Plangebietsgrenzen ist bauordnungsrechtlichen Vorgaben entsprechend ein Min-
destabstand von 3 m vorgesehen, zu den Flächen zum Erhalt und zur Anpflanzung ist ein 
höherer Abstand vorgesehen. Die westliche Baugrenze des östlichen Baufensters berück-
sichtigt die vorhandene Sichtbeziehung zwischen Hasweg und offener Landschaft. 
 
Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baufenster zulässig, hier jedoch nur in den für Ne-
benanlagen festgesetzten Flächen. Diese Festsetzung wurde gewählt, um einen Abstand 
jeglicher Bebauung zu den Flächen für den Erhalt und die Anpflanzung von Hecken zu ge-
währleisten und einen möglichst verträglichen Übergang  zur freien Landschaft zu erreichen.  
 
Im Bereich der Einmündung zum Hasweg ist als Fläche für Nebenanlagen ein Müllsammel-
platz vorgesehen. 

4.4 Bauweise  
Im allgemeinen Wohngebiet sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig.  
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4.5 Mindestgrundstücksgröße 
Die Mindestgrundstücksgröße ist auf 600 qm festgesetzt, um so den dörflichen Charakter im 
Ortsteil Esingen mit seinen großzügigen Hausgärten zu sichern. Diese Zielsetzung wurde 
bereits im Dorferneuerungsprogramm entwickelt und findet hier unverändert ihren verbindli-
chen Ausdruck. 

4.6 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen 
Im Plangebiet ist maximal  eine Wohnung je Wohngebäude zulässig. Ausnahmsweise kann 
eine zweite Wohneinheit zugelassen werden, wenn dies dem gewünschten aufgelockerten 
Charakter einer Einfamilienhausbebauung entspricht, die zweite Wohneinheit beispielsweise. 
gegenüber der Hauptwohnung untergeordnet ist und erforderliche Stellplätze samt Zufahrt 
gesichert sind.. Durch diese Festsetzung wird die gewünschte Bebauungsstruktur zusätzlich 
abgesichert. Die Beschränkung der Anzahl der zulässigen Hauptwohnungen Wohneinheiten 
je Gebäude erfolgt aus städtebaulichen Gründen, um den Charakter einer aufgelockerten  
Einfamilienhausbebauung am Ortsrand zu sichern und um im Bereich der Zufahrt die Anzahl 
der täglichen Pkw-Bewegungen zu minimieren. Auf diese Weise werden mögliche nachbarli-
che Spannungen reduziert und möglichen verkehrlichen Konflikte im Einfahrtsbereich vorge-
beugt. 

4.7 Baugestalterische Festsetzungen 
Dächer 
Im Änderungsbereich müssen die Dächer mit mindestens 35º Dachneigung ausgeführt wer-
den. Die zulässige Neigung für dauerhaft begrünte Dächer (Grasdach) beträgt ≥ 0º. Auch Für 
Eingangsüberdachungen, Erker, Gauben, Wintergarten, Nebengebäude (§ 14 BauNVO) so-
wie für Garagen und Carports gilt die Dachneigung ≥ 0º.  
 
Im Plangebiet werden baugestalterische Festsetzungen lediglich zur zulässigen Dachnei-
gung getroffen. Die Gemeinde hat jedoch im Zuge der Dorferneuerung eine Ortsgestaltungs-
satzung für den Ortsteil Esingen beschlossen, die den gestalterischen  Rahmen auch für 
dieses Baugebiet gibt. 

 
Einfriedung 
Als Grundstückseinfriedigungen zu öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen sind nur lebende 
Laubhecken zulässig. Grundstücksseitig dahinter sind Drahtzaune zulässig. 

 
Müllsammelplatz 
Die Fläche für Nebenanlagen (Müllsammelplatz) ist zur Grünfläche hin in voller Höhe durch 
lebende Laubhecken einzugrünen. 
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5 Natur und Landschaft 
 

5.1 Erhaltung und Anpflanzungen 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen sollen erhalten bleiben, um so die Eingrünung des neuen 
Baugebietes zu gewährleisten. Voraussetzung für den dauerhaften Erhalt sind ausreichende 
Schutzabstände, um Beeinträchtigungen der Wohngrundstücke durch Verschattung und 
Laubfall zu minimieren und den Gehölzen einen ausreichenden Entwicklungsraum zu erhal-
ten. 

 
Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen am 
südlichen Plangebietsrand sind Laubgehölzhecken oder dichte Strauchzonen anzulegen und 
auf Dauer zu erhalten. 

 
Um eine weitere Eingrünung des Plangebiets zu gewährleisten, ist zu beachten, dass im 
Bereich der Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung und Anpflanzungen die dort sto-
ckenden Gehölze (Hecken, Sträucher und Bäume) auf Dauer zu erhalten sind. Bei Abgang 
der Gehölze ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen. 

 
Garagen, Carports, Stellplätze, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, jede Art von Flä-
chenbefestigungen / Flächenversiegelungen, Abgrabungen, Geländeaufhöhungen sowie 
jede Art von Leitungsbauarbeiten sind in diesen Flächen unzulässig. 
 
Die Festlegung der Erhaltungsflächen beruht auf einem 2013 durch ein Vermessungsbüro 
erstellten Aufmaß der Hecken, Sträucher und Bäumen. 

5.2 Private Grünflächen 
Die private Grünfläche mit Wasserfläche dient dem Erhalt eines gut eingewachsenen Gar-
tenteiches mit Obstbäumen und Sträuchern. Die Fläche bietet zahlreichen heimischen Tie-
ren, die teilweise europarechtlich geschützt sind (Fledermäuse, alle europäischen Vogelar-
ten) einen guten Lebensraum. Die Fläche befindet sich am Ortsrand und bildet zusammen 
mit dem angrenzenden offenen Grünland sowie einem in ca. 100 m Entfernung westlich des 
Plangebietes befindlichen ca. 120 m² großen Kleingewässer einen lokal etablierten Bio-
topverbund.  

5.3 Wasserflächen 

Der bestehende Teich soll erhalten bleiben. Der Teich wird als Wasserfläche innerhalb einer 
privaten Grünfläche festgesetzt. 

 

 

6 Verkehrliche Erschließung 

6.1 Anbindung an das vorhandene Straßennetz und ÖPNV 
Das Plangebiet wird über den Hasweg an das örtliche und überörtliche Straßennetz ange-
bunden. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 86 liegt außerhalb des Einzugsbereiches des vor-
handenen ÖPNVs. Die Bahnhöfe Tornesch und Prisdorf liegen in der Luftlinie jeweils etwa 2 
km entfernt. Auf Grund der geringen Größe des Plangebiets kann in diesem Fall auf die Er-
forderlichkeit einer ÖPNV-Anbindung verzichtet werden. 
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6.2 Innere Erschließung 
Die Baufläche wird von Norden über den Hasweg erschlossen. Die Zufahrt zu den drei Bau-
grundstücken erfolgt über eine 4 m breite mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 
Fläche als eine Art Pfeifenstiel.  
 
Dieser Weg kann von der Müllabfuhr nicht befahren werden. Die Anlieger müssen deshalb 
ihre Abfallbehälter auf der dafür vorgesehenen Fläche (Fläche für Nebenanlagen: Müllsam-
melplatz) am Hasweg zur Abfuhr bereitstellen. 

 

 

7 Ver- und Entsorgung  

 
Die Entwässerung des Geltungsbereiches erfolgt im Trennsystem. Die vorhandenen Anlagen 
und Einrichtungen zur Entwässerung sind bedarfsgerecht auszubauen und zu ergänzen.  
Jedoch darf der derzeitige (zulässige) maximale Abflusswert bei der Ableitung des Nieder-
schlagswassers nicht überschritten werden. Der Vorhabenträger hat durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. Mulden) auf den Grundstücken dafür zu sorgen, dass der maximale Abfluss-
wert entsprechend reduziert wird. Zusätzlich kann die Einhaltung reduzierter Abflusswerte 
durch technische Rückhalteeinrichtungen (z.B. Staurohr, Rückhaltebecken) für das Plange-
biet des Bebauungsplans 86 als Ganzes gewährleistet werden. Dies ist im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens ggf. durch ein wasserwirtschaftliches Konzept nachzuweisen. 
Die Stadt Tornesch ist dem Abwasserzweckverband Südholstein in Hetlingen angeschlos-
sen. Träger der Abwasserbeseitigung ist der Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch. 
 
Neubauten im Plangebiet werden außerdem an die bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze 
für Strom, Gas und Trinkwasser (Versorgungsträger: Stadtwerke Tornesch bzw. Schleswig-
Holstein Netz AG) sowie Einrichtungen der Telekommunikation angeschlossen. 
 
Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. 
Die Baugrundstücke im Plangebiet können nicht direkt von Müllfahrzeugen angefahren wer-
den. Daher wird dementsprechend im Einmündungsbereich zum Hasweg eine Fläche für 
Nebenanlagen (Müllsammelplatz) festgesetzt. Ausreichende Sichtverhältnisse sind bei der 
Nutzung dieser Fläche zu gewährleisten. 
 

 

8 Eingriffsregelung 
 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren zu entscheiden. Dazu gehört auch, dass die 
zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des 
Landschaftsbildes soweit als möglich im Plangebiet selbst gemindert, ausgeglichen oder 
ersetzt werden. Zu der Entscheidung über die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung gehören auch Entscheidungen über Festsetzungen, die 
dazu dienen, die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes oder des Landschaftsbildes auf den Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe zu er-
warten sind, oder im sonstigen Geltungsbereich des Bauleitplans auszugleichen, zu ersetzen 
oder zu mindern. Die Auswirkungen des Bebauungsplanes werden deshalb durch einen 
Umweltbericht ermittelt und bewertet. Der Umweltbericht enthält auch Vorschläge, wie die zu 
erwartenden Beeinträchtigungen gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden können. 
 
Die Auswirkungen der Bebauungsplanänderung sind im Rahmen der Umweltprüfung ermit-
telt und bewertet worden.  
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9 Umweltprüfung 
 
Seit der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23. September 2004 besteht für die Ge-
meinden bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen ge-
mäß § 2 Abs. 4 die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Die im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzulegen. Dieser ist 
gesonderter Teil der Planbegründung. Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB festgelegt. 
 
Der  Untersuchungsrahmen zur Umweltprüfung ist Teil des Umweltberichtes, der dieser Be-
gründung beigefügt ist. 
 
Der Umweltbericht zum B-Plan Nr.86 gilt auch für die zeitgleich aufgestellte 42. Änderung 
des Flächennutzungsplanes. 
 
 

10 Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht wird vom Büro Zumholz Landschaftsarchitektur erarbeitet und ist dieser 
Begründung als separate Ausarbeitung beigefügt.  
 
 

11 Altablagerungen 

 
Anhaltspunkte für Bodenbelastungen jeder Art sind der Stadt nicht bekannt. Hinweise auf 
schädliche Bodenveränderungen und/ oder Altlasten aus früheren landwirtschaftlich gewerb-
lichen Nutzungen (z.B. Eigenbedarfstankstelle, Sickergrube/n) von Grundstücken im Plange-
biet liegen zurzeit nicht vor. 
 
Sollten im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund 
festgestellt werden, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination 
des Bodens mit Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises 
Pinneberg umgehend davon in Kenntnis zu setzen.  
 
Auffälliger/verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte Entsor-
gung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. Dieser 
Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Untergrund 
zu schützen (z. B durch Folien oder Container).  
 
Bei Funden oder auffälligen Erdarbeiten ist die Arbeit zu unterbrechen; die Bodenschutzbe-
hörde ist unverzüglich zu benachrichtigen. 
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12 Schallschutz 
 
Die Stadt Tornesch plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 86, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Wohnbauflächen zu schaffen. Es ist 
eine Ausweisung als allgemeines Wohngebiet vorgesehen.  
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-
schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt.  
Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-
hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, „Schallschutz im Städ-
tebau“. Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrs-
wegen an den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren.  
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm 
berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm auf den maßgeblichen Straßenab-
schnitten berücksichtigt. Die Belastungen wurden für die Landesstraße im Rahmen einer 
Verkehrsuntersuchung für den Prognose-Horizont 2025/30 ermittelt und für die angren-
zende Gemeindestraße abgeschätzt.  
Für die Bahnstrecke (Prisdorf – Elmshorn) der Deutschen Bahn AG wurden Angaben des 
Betreibers zugrunde gelegt.  
Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant, da 
nur eine geringe Anzahl von Wohneinheiten geplant ist. Für die bereits vorliegende Belas-
tung auf den umliegenden Straßenabschnitten ist nicht mit einer erheblichen Zunahme im 
öffentlichen Straßenverkehr zu rechnen.  
Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 
für den Straßenverkehrslärm und der SCHALL 03 für den Schienenverkehrslärm. Abwei-
chend von der derzeit geltenden SCHALL 03 wird der Schienenbonus in den Berechnungen 
nicht mehr berücksichtigt, da ab dem Jahr 2015 in Planfeststellungsverfahren der Schienen-
bonus künftig zu entfallen hat.  
Es zeigt sich, dass mit Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags innerhalb des Plangel-
tungsbereiches der Orientierungswert tags von 55 dB(A) teilweise und auch der Immissi-
onsgrenzwert tags von 59 dB(A) in den Obergeschossen geringfügig überschritten wird. Im 
Nachtzeitraum wird mit Beurteilungspegeln bis 59 dB(A) sowohl der Orientierungswert von 
45 dB(A) als auch der Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) überschritten.  
Ebenerdige Außenwohnbereiche (Terrassen / Balkone / Loggien) sind im gesamten Plan-
geltungsbereich zulässig. In den Obergeschossen sind Außenwohnbereiche bis zu einem 
Abstand von 57 an den lärmzugewandten Fassaden nicht zulässig bzw. geschlossen auszu-
führen, da hier der Orientierungswert tags um mehr als 3 dB(A) überschritten wird.  
Schutzmaßnahmen in Form von aktivem Lärmschutz sind aus Belegenheitsgründen und der 
Erschließung des Plangeltungsbereiches nur begrenzt wirksam und städtebaulich nicht zu 
empfehlen. Da am Tage geeignete Flächen für die Anordnung von Außenwohnbereichen zur 
Verfügung stehen, ist aktiver Schallschutz auch nicht zwingend erforderlich. Der Schutz der 
Innenräume kann durch passiven Schallschutz sichergestellt werden.  
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können aufgrund der Bauweise durch Grundrissge-
staltung (Verlegung der schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) ge-
schaffen werden.  
Gemäß DIN 4109 ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz 
der Wohn- und Büronutzungen vor Verkehrslärm. Die Dimensionierung des passiven Schall-
schutzes erfolgt durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen.  
Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich für Schlaf- und Kinder-
zimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luft-
wechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sicherge-
stellt werden kann. 
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13 Flächenbilanz 

 

 
In der folgenden Tabelle sind die im Bebauungsplan Nr. 86 festgesetzten Flächen zusam-
mengestellt. 

 

  

Bezeichnung Fläche  

Allgemeines Wohngebiet 2553 m² 

Private Grünfläche 429 m² 

Teichanlage 119 m² 

Räumlicher Geltungsbereich 
 

3101 m²  
(ca. 0,31 ha) 

 Stand: 17.07.2013 

 
 
 

Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 
……………….. gebilligt. 
Tornesch, den ……………….. 
 
............................................... 
Bürgermeister 
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Stadt Tornesch 

 

Aufstellung des Bebauungsplan 86 „Hasweg-Schebbel“ der Stadt Tornesch  
Abwägung über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB  
 

 
Folgende Behörden, Nachbargemeinden oder Träger öffentlicher Belange äußerten in Ihren Stellungnahmen weder Bedenken noch 
Anregungen: 

 

1.  Gemeinde Appen, Schreiben vom 03.12.2013 

2.  Gemeinde Heidgraben, Schreiben vom 19.12.2013 

3.  Gemeinde Moorrege, Schreiben vom 28.11.2013 

4.  Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Schreiben vom 02.12.2013 
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Stadt Tornesch B-Plan 86 „Hasweg-Schebbel“ der Stadt Tornesch – öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB;  Abwägungsvorschlag  2 

Folgende Behörden, Nachbargemeinden oder Träger öffentlicher Belange äußerten in Ihren Stellungnahmen Hinweise und /oder Be-
denken: 

 

1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Schreiben vom 11.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 
Die Begründung zum B-Plan stimmt zum Teil nicht mit den Festsetzungen  
des B-Planes überein. 
 
Auf Seite 7 der Begründung zum B-Plan 86 unter „Ausschluss von Nutzun-
gen“ wird Bezug auf das „Dorfgebiet“ nach § 5 BauNVO genommen.  
Antragsgegenstand bzw. Plangegenständlich ist jedoch die Festsetzung des 
Baugebietes zum  „Allgemeinen Wohngebiet“ i.S.v. § 4 BauNVO. Des Weite-
ren betrifft die Änderung des F-Plans die Änderung der Nutzung von Dorfge-
biet (MD) in Wohnen (W). 
Die Ausnahmsweise Zulassung von Vergnügungsstätten ist lediglich gemäß § 
5 Abs. 3 BauNVO (Dorfgebiet) möglich. Vergnügungsstätten sind im „Allge-
meinen Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) überhaupt nicht zulässig bzw. sind auch 
nicht ausnahmsweise zulässig. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
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2. Schleswig-Holstein Netz AG, Schreiben vom 16.09.2013 (per Mail am 18.12.2013) 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Gegen die Aufstellung des B-Planes 86 und die Änderung des Flächennut-
zungsplanes des B-Planes 47 bestehen unsererseits keine Bedenken. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 

  
Die vorhandenen Strom- und Gasversorgungsleitungen des Netzbetriebes 
Schleswig-Holstein und der Stadtwerke Tornesch in den Gehweg-
/Straßenbereichen sind zu beachten. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 

 

 

 

 

3. Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Team Regionalmanagement und Europa, Schreiben vom 20.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 
Gegen die Bauleitplanung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
  

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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3. Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Team Regionalmanagement und Europa, Schreiben vom 20.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Ich weise jedoch vorsorglich darauf hin, dass der absolute Ausschluss einer 
2. Wohneinheit in diesem Fall städtebaulich nicht begründbar erscheint.  
Der begründete Ausschluss von untergeordneten „Einlieger-Wohneinheiten“ 
wäre selbst unter Gesichtspunkten, die sich aus einer bestehenden, überlas-
teten Infrastruktursituation heraus ergeben könnten, nur sehr schwer vorstell-
bar. Die flächenmäßige Begrenzung der 2. Wohneinheit (z.B. auf 60 m² WF) 
wäre hingegen durchaus ein geeignetes Mittel, um zwei „vollständige WE“ in 
einem Wohngebäude mit den da-mit verbundenen infrastrukturellen Auswir-
kungen wirksam entgegen zu wirken.  

Ich empfehle die nochmalige Überprüfung dieser Festsetzung. 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die textliche Festsetzungen werden wie folgt ergänzt: 
„4. Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
In Wohngebäuden ist  höchstens 1 Wohnung zulässig. Ausnahmsweise 
kann eine 2. Wohneinheit zugelassen werden.“ 
 
Die Begründung wird wie folgt angepasst: 
„4.6 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen 
Im Plangebiet ist maximal  eine Wohnung je Wohngebäude zulässig. Aus-
nahmsweise kann eine zweite Wohneinheit zugelassen werden, wenn dies 
dem gewünschten aufgelockerten Charakter einer Einfamilienhausbebau-
ung entspricht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die zweite Wohnein-
heit gegenüber der Hauptwohnung untergeordnet ist und erforderliche Stell-
plätze samt Zufahrt gesichert sind. Durch diese Festsetzung wird die ge-
wünschte Bebauungsstruktur zusätzlich abgesichert. Die Beschränkung der 
Anzahl der zulässigen Hauptwohnungen je Gebäude erfolgt aus städtebau-
lichen Gründen, um den Charakter einer aufgelockerten  Einfamilienhaus-
bebauung am Ortsrand zu sichern und um im Bereich der Zufahrt die Anzahl 
der täglichen Pkw-Bewegungen zu minimieren. Auf diese Weise werden 
mögliche nachbarliche Spannungen reduziert und möglichen verkehrlichen 
Konflikte im Einfahrtsbereich vorgebeugt.“ 
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4. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 19.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 

Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Es sind keine neuen Erkenntnisse in das Verfahren eingestellt worden, 
so dass ich die nachstehende Stellungnahme aufrechterhalten: 
 
Der unteren Bodenschutzbehörde sind keine schädlichen Bodenverän-
derungen, Altablagerungen oder Altstandorte im Plangeltungsbereich 
bekannt. Durch die 42.Änderung des F-Planes von MD zum WA wer-
den keine bodenschutzrechtlichen Belange berührt. 
In der Begründung zum B-Plan 86 wird auf die Informationsverpflich-
tung zur Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde des Krei-
ses Pinneberg nach Landesbodenschutzgesetz hingewiesen, wenn 
Anhaltspunkte für Bodenbelastungen festgestellt werden. Dieser Hin-
weis ist zum gegenwärtigen Kenntnisstand ausreichend, denn er ent-
hält eine konkrete Handlungsanweisung in Bezug auf Bodenbelastun-
gen. 
 
Anmerkung: 
Auf dem Luftbild von 2009 ist zu erkennen, dass ein Teil der überbau-
baren Fläche als Hofplatz genutzt wird/wurde. Über verwendete Mate-
rialien des Unterbaus und der Hofbefestigung liegen keine Informatio-
nen vor. Zur Ausnutzung des Baurechtes wird diese sicherlich vom 
Grundstück entfernt. Bei der Entsorgung/ Wiederverwertung außerhalb 
des Grundstückes, sind die abfallrechtlichen Kriterien des Kreises Pin-
neberg zu beachten. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 
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4. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 19.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Untere Wasserbehörde: 
Der B-Plans Nr. 86 kann plangemäß verwirklicht werden, wenn die 
Aussagen zur Entwässerung aus dem Kapitel 7 der Begründung voll-
umfänglich beachtet werden.Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Vorfluter, in den das Niederschlagswasser eingeleitet 
werden soll, bereits hydraulisch überlastet ist (Einleitstelle E 4, Az.: 
153-363-V-12/45). Es ist daher nicht zulässig, zukünftig mehr als den 
sogenannten landwirtschaftlichen Abfluss (0,6 l / s . ha ) vom B-Plan-
Gebiet abzuführen. 

 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 
 
 

Grundwasser 
Keine Anmerkungen 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Keine Bedenken; die externe 306m² große Ausgleichsfläche ist nach-
zuweisen. 
 
Gesundheitlicher Umweltschutz: 

Ich stimme den Ausführungen im B-Text zu und habe keine weiteren 
Anregungen. 

 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und wird beachtet. 
Der Ausgleich erfolgt über den Flächenpool des Ökokontos der Stadt Torne-
sch. 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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5. Kreis Pinneberg, Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit, Schreiben vom 17.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

(AZ: 25.30-274/13) 
Zu dem o. a. B-Plan werden von hier im Einvernehmen mit der Polizei-
direktion Bad Segeberg SG 1.3 folgende Anregungen bzw. Bedenken 
erhoben: 
 
Die Einmündung der Zufahrt ist wie eine Grundstückszufahrt zu gestal-
ten. Über die Zufahrt sollen zukünftig nur die im Plan festgelegten 
sechs Wohneinheiten erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wird die 
Zufahrtsbreite von 4m als noch ausreichend angesehen. Sofern es in 
diesem Bereich allerdings zu Begegnungsverkehr kommt, sollte eine 
Ausweichmöglichkeit vorhanden sein, damit ein Zurückstoßen in den 
Hasweg verhindert wird. Die verkehrliche Situation sollte durch die ge-
ringe Entfernung der Zufahrt zum Einmündungsbereich der Pinneber-
ger Straße (L 107) nicht zusätzlich belastet werden.  
 
Die Sichtdreiecke im Einmündungsbereich der Zufahrt zum Hasweg 
sind festzulegen. 

 

 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Die Planzeichnung wird um die Darstellung der Sichtdreiecke ergänzt. 
 
 

Es sollten ausreichend Stellflächen auf den Privatgrundstücken 
für die Kraftfahrzeuge der Anwohner und deren Besucher ein-
geplant werden 

 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens beachtet. 
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6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 06.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v, § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben, Zu der o. g: Pla-
nung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Das Vorhaben wird von uns als kleine unterirdische Erweiterung im 
Rahmen bestehender Netzstruktur angesehen. Im Baugebiet werden 
Verkehrsflächen nicht als öffentliche Verkehrswege gewidmet, sondern 
nach § 9-Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht zu Gunsten 
der Anlieger und Versorgungsunternehmen zu belastende Fläche fest-
gesetzt. Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verle-
gung und Unterhaltung jedoch noch nicht. Die Versorgung der Grund-
stücke mit Telekommunikationsinfrastruktur erfordert eine rechtlich ge-
sicherte Verbindung zum öffentlichen Grund "Hasweg". Das entspre-
chende Recht muss auch bei der eventuell später stattfindenden Tei-
lung erhalten bleiben. Zur Sicherung der Telekommunikationsversor-
gung bitten wir deshalb, den jetzigen Eigentümer auf diesen Umstand 
hinzuweisen. Er möge bitte die Eintragung einer beschränkten persön-
lichen Dienstbarkeit im Grundbuch veranlassen mit folgendem Wort-
laut: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für. die Telekom Deutschland 
GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Ände-
rung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit 
einer Nutzungsbeschränkung.“  
 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und dem Grundeigentümer 
mitgeteilt. 
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6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 06.01.2014 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Das für das Grundbuchamt bestimmte Exemplar der Eintragungsbewil-
ligung muss vom Grundstückseigentümer in Anwesenheit eines Notars 
seiner Wahl unterzeichnet werden. Der Notar beglaubigt die Unter-
schrift in der vorgeschriebenen öffentlich-rechtlichen Form. In der Re-
gel veranlasst der Notar auch gleich die Eintragung beim Grundbuch-
amt. Eine Eintragungsbewilligung liegt diesem Schreiben bei. Die Ein-
tragung kann schon jetzt erfolgen, das hat den Vorteil, dass bei späte-
rer Parzellierung das Recht vom Grundbuchamt automatisch auf Teil-
grundstücke übernommen wird. Vor diesem Hintergrund weisen wir 
vorsorglich darauf hin, dass wir die TK-Linien nur dann verlegen kön-
nen, wenn die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im 
Grundbuch erfolgt ist. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommuni-
kationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass 
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplan-
gebiet der Deutschen Telekom .Technik GmbH unter der im Briefkopf 
genannten Adresse (Deutsche Telekom Technik GmbH, Kronshagener 
Weg 105, 24116 Kiel) so früh wie möglich, mindestens 2 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

 

 
 
 

 
 
 
Aufgestellt: Tornesch, den 14.01.2014 
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Vorlage «VONAME» der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/2

Beschlussvorlage

Federführend:

Bau- und Planungsamt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/14/765

öffentlich
17.01.2014

Henning Tams
Henry Stümer
Henning Tams

4. Änderung des B-Plan 47 "Businesspark Tornesch" (vereinfachtes 
Verfahren nach § 13 BauGB)
Abwägung zur Öffentlichen Auslegung, Satzungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

03.02.2014 Bau- und Planungsausschuss
18.03.2014 Ratsversammlung

A:   Sachbericht
B:   Stellungnahme der Verwaltung
C:   Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D:   Finanzielle Auswirkungen
E:   Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Über die Planung wurde am 11.11.2013 zuletzt beraten, damals wurde der 
Auslegungsbeschluss gefasst. Die öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung hat vom 
25.11.-27.12.2013 stattgefunden. Die eingegangenen Stellungnahmen sind der 
Abwägungstabelle vom 17.01.2014 zu entnehmen. Begründung, Planzeichnung und textl. 
Festsetzungen wurden geringfügig angepasst.

Zu C: Prüfungen
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung
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Vorlage «VONAME» der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/2

1. Die während der Auslegung bzw. der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB von den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 
werden gemäß den Vorschlägen der Verwaltung vom 17.01.2014 geprüft. Die 
Zusammenstellung vom 17.01.2014 ist Bestandteil dieses Beschlusses. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

2. Aufgrund § 10 BauGB beschließt die Ratsversammlung die 4.Änderung des 
Bebauungsplans 47 für das Gebiet zwischen Lise-Meitner-Allee und Hypatia-Str. 
nordöstlich der Lise-Meitner-Allee auf einer Länge von ca. 90 m in einer Tiefe von ca. 
30 m gem. beigefügtem Plan.

3. Die Begründung wird gebilligt.

4. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung ist nach § 10 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo 
der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der 
Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt des Planes Auskunft verlangt werden 
kann.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n: 
Abwägungstabelle vom 17.01.2013
Begründung
Planzeichnung einschl. Teil B
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GRZ 0,8

a

TH 15,0 m

SO-U/6.2 (Umwelttechnik und Sonderbetriebe)

TEXT I. 2.2, 2.3
TEXT II. 1, 2
TEXT III. 1, 2, 4.1, 4.4, 5, 6, 8

Lise-Meitner-Allee

N

524

LPB IV
Text III.4.1

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete,
"Umwelttechnik und Sonderbetriebe"

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl, z. B. GRZ 0,8

Traufhöhe als Höchstmaß, z. B. 15,00 m

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise (Text III.5)

Baugrenze

I. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

Bezeichnung der Teilbaugebiete

GRZ 0,8

TH 15,0 m

a

SO - U/ 06.2

Planzeichnung (Teil A)

4. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der
Bebauungsplanänderung
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

LärmpegelbereichLPB IV

II. Darstellungen ohne Normcharakter

Flurstücksgrenze, vorhanden

Flurstücksnummer

Baum, vorhanden

524

Textliche Festsetzungen (Teil B)
Die textlichen Festsetzungen zum
Bebauungsplan 47 "Businesspark
Tornesch" sind mit Ausnahme des

Abschnitts III 4.1 von der 4. Änderung des
Bebauungsplans nicht betroffen und haben
weiterhin Gültigkeit. Abschnitt III 4.1. wird
wie folgt ergänzt:
"Zur Sicherstellung der Nachtruhe sind Schlaf- und

Kinderzimmer an südwestlichen Gebäudeseiten mit

schallgedämmten Be- und Entlüftungen

auszurüsten, falls der notwendige hygienische

Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand
der Technik entsprechende Weise sichergestellt

werden kann. Die Schalldämmung der Lüftungen/

Lüftungselemente ist so auszuwählen, dass das

angegebene resultierende Bauschalldämm-Maß

der Umhüllungsflächen nicht unterschritten wird.

Aus hygienischen Gründen ist ein Luftaustausch

von 20 bis 30 m³ je Person und Stunde für

Schlafräume erforderlich."

Meria
n-S

tra
ße

Lise-Meitner-A
llee

W
ilfried-M

ohr-Straße

M
erian-Straße

B-Plan 47

2. Änderu

Asperhorner Weg

Lise-M
eitner-Allee

Hypatia-Str.

Stadt Tornesch
4. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 47
- Businesspark Tornesch -

STADT
TORNESCH
Bau- und Planungsamt

FD Bauverwaltung und Stadtplanung

Wittstocker Str.7

25436 Tornesch

Telefon: (04122) 95 72 0

Telefax: (04122) 95 72 333
Email: info@tornesch.de

Internet: www.tornesch.de

gez. Ta

Stand: 17.01.2014

Maßstab 1: 500
B47-Ä4_Planzeichnung_140117 .pdf
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Stadt Tornesch 

 

Aufstellung der 4. (vereinfachten) Änderung des Bebauungsplan 47 „Businesspark“ der Stadt Torne-
sch, Abwägung über die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 
BauGB  
 

 
Folgende Behörden, Nachbargemeinden oder Träger öffentlicher Belange äußerten in Ihren Stellungnahmen weder Bedenken noch 
Anregungen: 

 

1.  Gemeinde Appen, Schreiben vom 03.12.2013 

2.  Gemeinde Heidgraben, Schreiben vom 19.12.2013 

3.  Gemeinde Moorrege, Schreiben vom 28.11.2013 

4.  Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Schreiben vom 02.12.2013 

5.  Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Schreiben vom 05.12.2013 
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Stadt Tornesch 4. (vereinfachte) Änderung des B-Plans 47 „Businesspark“ der Stadt Tornesch – öff. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB;  Abwägungsvorschlag  2 

Folgende Behörden, Nachbargemeinden oder Träger öffentlicher Belange äußerten in Ihren Stellungnahmen Hinweise und /oder Be-
denken: 

 

1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Untere Bodenschutzbehörde: 
Für die noch unbebaute gewerbliche Fläche liegen der unteren Boden-
schutzbehörde keine Informationen über schädliche Bodenverände-
rung, Altlablagerung oder Altstandorte vor. Ich rege an, den folgenden 
Hinweis aufzunehmen: 
 
Hinweis: 
Ergeben sich bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen, 
schädliche Bodenveränderungen und/oder eine Altlast, so ist dieses 
der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg ( Herr Krau-
se, Tel.04121- 45 02 22 86, r.krause@kreis-pinneberg.de ) unverzüg-
lich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes mitzuteilen, so dass 
Maßnahmen zur Gefahrermittlung und/ oder Gefahrenabwehr nach 
dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können. 
 
 
. 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Der in der Begründung vorhandene Hinweis wird entsprechend ergänzt. 
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1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Untere Wasserbehörde: 
Die 4. Änderung des B-Plans Nr. 47 der Gemeinde Tornesch kann aus 
Sicht der unteren Wasserbehörde dann plangemäß verwirklicht wer-
den, wenn nachgewiesen wird, dass das ursprüngliche Gesamtent-
wässerungskonzept eingehalten wurde und die nunmehr vorgesehe-
nen Änderungen dem Gesamtentwässerungskonzeptes nicht wider-
sprechen. 
Das Entwässerungskonzept für die 4. Änderung ist im Vorfeld mit der 
unteren Wasserbehörde abzustimmen. Die rechnerischen Nachweise 
der geplanten Entwässerungsvorrichtungen (Gräben/Mulden) sind der 
unteren Wasserbehörde zur Zustimmung vorzulegen. 
 
Grundwasser 
Keine Anmerkungen 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Die Stellungnahme der UNB wird aufrechterhalten. 
 
Die vorgesehenen Knickdurchbrüche sind nicht genehmi-
gungsfähig. 
 
 

 

 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und zu einem späteren 
Zeitpunkt (im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens) beachtet. 
Durch die 4. Änderung des B-Plans ergibt sich eine geringfügige Erhöhung 
der zulässigen Versiegelung, jedoch keine grundsätzlichen Änderungen des 
Entwässerungskonzepts. Die Einhaltung der zulässigen Abflussmenge wird 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ggfls. durch entsprechende 
Auflagen an den Vorhabenträgergewährleistet.   
 
 
 
 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Knickdurchbrüche sind nicht vorgesehen. Nach telefonischer Rücksprache 
mit der UNB konnte geklärt werden, dass sich die Stellungnahme nicht auf 
das Verfahren zur 4. Änderung bezieht. 
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1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Gesundheitlicher Umweltschutz: 
Ich habe folgende Anregungen:  
Aus den Berechnungen ergeben sich folgende Lärmpegelbereiche 
nach DIN 4109: 
 

 
 
Die Außenbauteile für Aufenthaltsräume müssen die in der nachfol-
genden Tabelle aufgeführten Schalldämmmaße erreichen: 
 

 
 
 
Zur Sicherstellung der Nachtruhe sind Schlaf- und Kinderzimmer an 
südwestlichen Gebäudeseiten mit schallgedämmten Be- und Entlüf-
tungen auszurüsten, falls der notwendige hygienische Luftwechsel 
nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende 
Weise sichergestellt werden kann. Die Schalldämmung der Lüftungen/ 
Lüftungselemente ist so auszuwählen, dass das angegebene resultie-
rende Bauschalldämm-Maß der Umhüllungsflächen nicht unterschritten 
wird. Aus hygienischen Gründen ist ein Luftaustausch von 20 bis 30 m³ 
je Person und Stunde für Schlafräume erforderlich.  
 
 
 
 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Im rechtskräftigen B-Plan 47 ist für den Geltungsbereich der 4. Änderung 
bereits der Lärmpegelbereich IV festgesetzt, der unverändert übernommen 
wird. In der Planzeichnung wird diese Kennzeichnung ergänzt, in der Be-
gründung wird auf das Thema Schallschutz hingewiesen. 
 
Der Lärmpegelbereich IV stellt strengere Anforderungen an die Außenbautei-
le als die in der Stellungnahme vorgeschlagenen Lärmpegelbereiche II und 
III. Da eine erneute schalltechnische Untersuchung als nicht erforderlich er-
achtet wird, werden die Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans 47 
für den Teilbereich der 4. Änderung unverändert übernommen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
Abschnitt III 4.1 der textlichen Festsetzungen (Teil B) wird entsprechend er-
gänzt. 
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1. Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Schreiben vom 20.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

 
Begründung 
Der nächtliche Verkehrslärm verursacht einen Beurteilungspegel über 
45 dB(A) an südwestlichen Gebäudeseiten. Bei Beurteilungspegeln 
über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestör-
ter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Der Luftaustausch ist über schall-
gedämmte Be- und Entlüftungselemente für jedes Schlaf- und Kinder-
zimmer und/oder über eine kontrollierte mechanische Be- und Entlüf-
tung der gesamten Wohneinheit sichergestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schleswig-Holstein Netz AG, Schreiben vom 18.12.2013 

ZUSAMMENFASSUNG DER ÄUßERUNG ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

Gegen die 4.Änderung des B-Planes 47 bestehen seitens der Stadtwerke 
Tornesch und unsererseits keine Bedenken. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
 

  
Die vorhandenen Strom- und Gasversorgungsleitungen des Netzbetriebes 
Schleswig-Holstein und der Stadtwerke Tornesch in den Gehweg-
/Straßenbereichen sind zu beachten. 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Er-
schließungsplanung beachtet. 

 

Aufgestellt: Tornesch, den 17.01.2014 
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Stadt Tornesch -  4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 „Businesspark Tornesch“ 

 

 

1 
 

Stadt Tornesch 
 
4. Änderung B-Plan Nr. 47 „Businesspark Tornesch“ 
(vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB) 
 

 
 

Begründung 
Stand: 17.01.2014 28.10.2013
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Stadt Tornesch - 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47  (vereinfachtes Verfahren 
gem. § 13 BauGB) für das Gebiet zwischen Lise-Meitner-Allee und Hypatia-Str. nordöstlich 
der Lise-Meitner-Allee auf einer Länge von ca. 90 m in einer Tiefe von ca. 30 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Tornesch 
- Der Bürgermeister - 
Wittstocker Straße 7 
25436 Tornesch 
 
 
Bearbeiter: 
 
Dipl.-Ing. Henning Tams (Stadt Tornesch, Fachdienst Bauverwaltung und Stadtplanung) 
 
 
 
 
 
Verfahrensstand: Satzungsbeschluss Auslegung 
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1 Lage des Plangebietes, Allgemeines 
 
Das ca. 0,28 ha große Plangebiet der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 liegt am 
östlichen Rand des Stadtgebietes der Stadt Tornesch zentral im Businesspark Tornesch. 
Das Gebiet der Bebauungsplanänderung wird im Südwesten von der Lise-Meitner-Allee be-
grenzt. 
 
 

 
 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 
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Stadt Tornesch -  4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 „Businesspark Tornesch“ 
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Die Flächen im Geltungsbereich sind als Sondergebiet „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ 
sowie als Grünfläche ausgewiesen. Eine plangemäße Bebauung ist noch nicht realisiert 
worden. 
 

 
 
Abbildung 2: Schrägluftaufnahme von Westen 
 
 

 
 
Abbildung 3: Schrägluftaufnahme von Westen 

 
2 Planungsanlass und Planungsziele 
 
Der Zuschnitt eines Grundstücks innerhalb des Businesspark Tornesch hat sich im Zuge der 
Vermarktung der gewerblichen Bauflächen als nachteilig für eine effiziente gewerbliche Nut-
zung erwiesen. Grund dafür ist eine in die Fläche hineinragende benachbarte öffentliche 
Grünfläche. Es besteht ein konkretes Ansiedlungsinteresse eines mittelständischen Unter-
nehmens aus dem produzierenden Gewerbe, das ca. 50 Mitarbeiter am Standort Tornesch 
beschäftigen möchte. Beim dem betreffenden Grundstück handelt es sich um die letzte zur 
Verfügung stehende planungsrechtlich bereits vorbereitete Baufläche mit entsprechender 
Größe im Businesspark bzw. in Tornesch insgesamt. 
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Die betroffene Grünfläche ist Teil einer größeren Grünfläche, die zur Auflockerung des Son-
dergebiets Umwelttechnik (Businesspark Tornesch) dient. Als Pflegemaßnahme für die 
Grünfläche ist im B-Plan eine extensive Grünlandnutzung vorgesehen. Auf dem betroffenen 
Bereich der Grünfläche befindet sich eine Linde, die auch nach Reduzierung der Grünfläche 
möglichst erhalten bleiben sollte. 
 
Planungsziel ist zum einen die Anpassung des Grundstückzuschnitts zu Gunsten einer effi-
zienteren gewerblichen Flächenausnutzung, zum anderen die Regelung des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs auf der Ebene des Bauleitplanverfahrens. 

 

3 Rechtlicher Planungsrahmen 

3.1 Vereinfachtes Verfahren 
Die Änderung kann im vereinfachten Verfahren (gem. § 13 BauGB) erfolgen, da Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden und mit der Planung keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen verbunden sind. Im vereinfachten Verfahren kann von einer frühzeitigen Unterrichtung 
der Öffentlichkeit und der Behörden (§§ 3,4 BauGB) und von einem Umweltbericht abgese-
hen werden. Der Vorteil des vereinfachten Verfahrens liegt damit vor allem in der Zeiterspar-
nis, die in diesem Fall von besonderer Relevanz ist. 
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3.2 Vorbereitende Bauleitplanung 
Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als sonstiges Sondergebiet „Umwelt-
technik und Sonderbetriebe“ und zum Teil als Grünfläche dargestellt. Ein (nicht maßstäbli-
cher) Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan lässt das zurzeit geltende Pla-
nungsrecht erkennen. 
 
 

 
 
Abbildung 4 - Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 
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3.3 Verbindliche Bauleitplanung 
Für den überplanten Bereich gilt der Bebauungsplan Nr. 47 der Stadt Tornesch in der Fas-
sung der am 07.05.2004 rechtskräftig gewordenen Neuaufstellung.  
 
Ein (unmaßstäblicher) Ausschnitt aus dem geltenden Bebauungsplan lässt das zurzeit gel-
tende Planungsrecht erkennen. 
 

 
 
Abbildung 5 – geltendes Planrecht (Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 47 „Business-
park Tornesch“) 
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4 Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 

4.1 Art der baulichen Nutzung:  

Sondergebiet Umwelttechnik und Sonderbetriebe 
Die Baufläche des Sondergebiets "Umwelttechnik und Sonderbetriebe" wird in Richtung 
Südosten auf einer Breite von ca. 25 m und einer Tiefe von ca. 25 m vergrößert. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden unverändert aus dem rechtskräfti-
gen Bebauungsplan übernommen. 

Gebäudehöhe 
Festsetzungen zur Gebäudehöhe werden unverändert aus dem rechtskräftigen Bebauungs-
plan übernommen. 

4.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. In zwei Bereichen 
innerhalb des Geltungsbereichs der 4.Änderung des B-Plans findet eine Erweiterung des 
durch die Baugrenzen definierten Baufensters statt: zum einen wird die Baugrenze im Be-
reich der Erweiterung der Sonderbaufläche angepasst, zum anderen wird die Baugrenze im 
Übergangsbereich zur Lise-Meitner-Allee geringfügig angepasst, um die Errichtung zusätzli-
cher Stellplätze zu ermöglichen. 

4.4 Bauweise 
Die Bauweise wird in allen Gebietstypen unverändert als abweichende Bauweise festgesetzt. 
Die Gebäude sollen in der sogenannten „offenen“ Bauweise – also mit Gebäude- und 
Grenzabständen nach Maßgabe der Landesbauordnung – errichtet werden. Die in Definition 
der offenen Bauweise (§ 22 Baunutzungsverordnung) erhaltene Beschränkungen der Ge-
bäudelänge auf 50 m ist angesichts der gewerblichen und sonstigen Nutzung und der sich 
hieraus möglicherweise zwingend ergebenden Baukörper nicht sinnvoll. Diese Beschrän-
kung entfällt deshalb weiterhin. 

4.5 Stellplätze und Nebenanlagen 
Nebenanlagen (mit Ausnahme von Versorgungseinrichtungen und Einfriedungen) und Gara-
gen werden unverändert auf die überbaubaren Grundstücksflächen beschränkt. Diese Ein-
richtungen können (und sollen) hier ebenso wie die Hauptgebäude untergebracht werden. 
Gleiches gilt für Stellplätze. 

4.6 Äußere Gestaltung 
Die gestalterischen Festsetzungen werden unverändert aus dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan übernommen. 
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5 Verkehrliche Erschließung 
 
Die Zufahrt zum Sondergebiet im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 47 erfolgt unverändert über die an die K 21 angebundene Lise-Meitner Allee. Grund-
stückszufahrten zur K 21 oder zur Alten Bundesstraße sind unverändert nicht zugelassen. 
 
Das Plangebiet ist durch die im Rahmen des HVV Hamburger Verkehrsverbundes betriebe-
ne Buslinie 185 Ellerhoop – Kummerfeld – Pinneberg – Halstenbek – Hamburg-Elbgaustr.- 
Hamburg-Neißestraße an das ÖPNV-Netz der Metropolregion Hamburg angeschlossen. Die 
nächstgelegene Haltestelle ist Tornesch, Hypatiastr. und befindet sich unmittelbar am nord-
westlichen Rand des Plangebiets. Die Buslinie 185 knüpft in ihrem weiteren Verlauf an diver-
se weitere HVV-Schnellbahn- und -Buslinien an. 
 

6 Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung  des Plangebiets ist von der 4. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 47 nur unwesentlich betroffen. Die Entwässerung des PIangebiets erfolgt Im Trennsys-

tem. Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird durch eine Druckrohrleitung zu-
nächst dem Kanalnetz der Gemeinde und schließlich dem Klärwerk Hetlingen des Abwas-
serzweckverbandes Pinneberg zugeleitet. 
Durch die 4. Änderung des Bebauungsplans wird die überbaubare Fläche um ca. 600 m² , 
vergrößert, was einer Zunahme der überbaubaren Fläche auf dem betroffenen Grundstück 
von weniger als 10 % entspricht. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist sicherzu-
stellen, dass die zulässigen Einleitmengen für Regenwasser nicht überschritten werden. Eine 
Reduzierung der Zuflussmenge ist beispielsweise durch Dachbegrünung oder Staurohre 
möglich, welche durch den Bauherren vorgesehen werden können. 
 
Die Baukörper werden bzw. sind außerdem an die bestehenden Ver- und Entsorgungsnetze 
für Strom, Gas und Trinkwasser (Versorgungsträger: Stadtwerke Tornesch bzw. Schleswig- 
Holstein Netz AG) sowie Einrichtungen der Telekommunikation angeschlossen. 
 
Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Kreises Pinneberg über die Abfallbeseitigung. 
Die Standplätze für Abfallbehälter sind an geeigneter Stelle auf den Baugrundstücken vorzu-
sehen. Diese sollten so gestaltet werden, dass die Müllgefäße von der öffentlichen Verkehrs-
fläche nicht direkt sichtbar sind. Alle öffentlichen Verkehrsflächen im Plangebiet können auch 
von der Müllabfuhr uneingeschränkt befahren werden. 
 
Im Bereich der Bebauungsplanänderung sind die für die Regenwasserbehandlung benötig-
ten Flächen als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Die festgesetzten Flächen reichen aus, 
um naturnah gestaltete Regenwasserbehandlungsanlagen (Graben, Mulden) zu erstellen. 
 
 

7 Schallschutz 
 
Im rechtskräftigen B-Plan 47 ist für den Geltungsbereich der 4.Änderung der Lärmpegelbe-
reich IV festgesetzt, der unverändert übernommen wird.  
 
Zur Sicherstellung der Nachtruhe sind Schlaf- und Kinderzimmer an südwestlichen Gebäu-
deseiten mit schallgedämmten Be- und Entlüftungen auszurüsten, falls der notwendige hygi-
enische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende 
Weise sichergestellt werden kann. Die Schalldämmung der Lüftungen/ Lüftungselemente ist 
so auszuwählen, dass das angegebene resultierende Bauschalldämm-Maß der Umhüllungs-
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flächen nicht unterschritten wird. Aus hygienischen Gründen ist ein Luftaustausch von 20 bis 
30 m³ je Person und Stunde für Schlafräume erforderlich.  
 
Begründung: 
Der nächtliche Verkehrslärm verursacht einen Beurteilungspegel über 45 dB(A) an südwest-
lichen Gebäudeseiten. Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise ge-
öffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Der Luftaustausch ist über 
schallgedämmte Be- und Entlüftungselemente für jedes Schlaf- und Kinderzimmer und/oder 
über eine kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung der gesamten Wohneinheit sicherge-
stellt werden 
 
 

78 Grünordnung 
 
Vgl. landschaftsplanerische Stellungnahme 
 
 

9 Eingriffsregelung 
 
Vgl. landschaftsplanerische Stellungnahme 
 

10 Altablagerungen 
 
Anhaltspunkte für Bodenbelastungen jeder Art sind der Stadt auch aus den früheren Bauleit-
planverfahren oder bereits durchgeführten Baumaßnahmen nicht bekannt. Sollten im Zuge 
der Umsetzung des Bebauungsplanes jedoch Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt wer-
den, die auf eine Altablagerung und/oder eine Belastung oder Kontamination des Bodens mit 
Schadstoffen hindeuten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Pinneberg nach 
§ 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes umgehend davon in Kenntnis zu setzen, so dass 
Maßnahmen zur Gefahrermittlung und/ oder Gefahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht 
eingeleitet werden können. 
 
 
Auffälliger bzw. verunreinigter Bodenaushub ist bis zum Entscheid über die fachgerechte 
Entsorgung oder die Möglichkeit zur Verwendung auf dem Grundstück separat zu lagern. 
Dieser Bodenaushub ist vor Einträgen durch Niederschlag und gegen Austräge in den Un-
tergrund zu schützen (z. B durch Folien oder Container). Bei Funden oder auffälligen Erdar-
beiten ist die Arbeit zu unterbrechen; die Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benach-
richtigen. 
 

11 Flächenbilanz 
 
Durch die Flächenfestsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs der 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 47 haben sich im Vergleich zu denen des geltenden Planrechts (Bebau-
ungsplan Nr. 47) wie folgt geändert: 

  

Bezeichnung Fläche  

Sondergebiet Umwelttechnik und Sonderbetriebe 2.882 m² (bisher: 2.344 m²)  

      davon: als überbaubare Fläche festgesetzt 2.272 m² (bisher: 2.011 m²) 

Öffentliche Grünfläche 0 m² (bisher: 538 m²) 
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Räumlicher Geltungsbereich 
 

2.882 m²  (ca. 0,28 ha) 

 Stand: 28.10.2013 

 

12 Umweltprüfung 
Vgl. landschaftsplanerische Stellungnahme 
 

13 Umweltbericht 
Ein Umweltbericht ist im vereinfachten Bauleitplanverfahren nicht erforderlich. Vgl. land-
schaftsplanerische Stellungnahme  
 
 
 

Diese Begründung wurde von der Ratsversammlung der Stadt Tornesch in ihrer Sitzung am 
……………….. gebilligt. 
Tornesch, den ……………….. 
 
............................................... 
Bürgermeister 
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